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Vertrog mit Sozietöt, ousgeschiedener Sozius

l. Der mit einem der Sozietöt ongehörenden Rechtsonwolt geschlossene Treuhond-
vertrog ist im Zweifel mit ollen der Sozietöt ongehörenden Anwölten geschlossen.

2. Vedrogsporlneristouch derous derSozietötousgeschiedene Rechtsonwolt, deres
gestottet, doß sein Nqme in den Briefbögen derAnwoltsproxis weiterhin geführt ist.

(BGH Urt.v.l0.3.l9BB - lll ZR 195/86, WM l9BB,986)

Anmerkung: Die Rechtsscheinhoftung des ousgeschiedenen Sozius ist donn nicht
gegeben, wenn der Mondont gewußt hot, doß der ousgeschiedene Sozius bei
Abschluß des Mondqtsvertroges ous der Sozietöt bereits ousgeschieden wor.
Empfehlung, Will der ousgeschiedene Sozius für zuktnftige Berufsversehen seiner
Kollegen nicht in Anspruch genommen werden, ondererseits weiterhin den Briefkopf
,,zieren", sollte in einem Rundbrie{ dessen Ausscheiden ongezeigt werden (vgl. BGH
NJW 1982,866).

Provisionen on Steuerberoter; Veriöhrung d. Herousgobeonspruchs

l. Ein Sieuerbercter, der seinem Mondonten eine Beteiligung qn einem Bouherren-
modell vermittelt, hot diesem die dofür erholtene Provision ouch donn gemö{)
$ 662 BGB herouszugeben, wenn sie in die Form eines Honorors für Berotung und
Prüfung gekleidet wird.

2. Die Veriöhrungsvorschrift gemöß $ 68 StBerG betrifft nur Schodenersotzonsprüche,
nicht iedoch den Herousgobeonspruch gemöß $S625, 667 BGB.

(OLG München Urt.v. 14.l.l9BB -19 U 4495/85 STEUER-TFLEX-Kennziffer 33lB)

Hoftung des Steuerberoters, fehlerhofte Anlogeberotung

Der Steuerberoter hoftet nicht wegen Verletzung der Aufklörungs- und Hinweispflicht
ous dem Steuerberotungsvertrog, wenn der Verlust der Kopitoleinloge unstreitig ou{
den Unterschlogungen des Gesellschofter-Geschöftsführers derTreuhönderin beruht.

Die Aufklörungsp{licht ous dem Steuerberotungsvedrog dient nicht dozu, den
Mondqnten ouch vor Schöden durch unvorhersehbore strofbore Hondlungen Dritter
zu bewohren, die mit der steuerlichen Konzeption der MoDnohme in keinem Zusom-
menhong stehen.
(LG Köln Un.v.20.7.l9BB - 24 0 608/87)

Anmerkung: Dos Urteildes LG Koln befindetsich in Ubereinstimmung mitdem Urteildes
LG Koblenz vonl7.9.l9j4 - ll O 659/83, Gl15/85.

Hoftung des Notors, Erklörungen des Bürovorslehers

Der Notqr hoftet nichtfürVerschulden von Hilfspersonen - ousgenommen ,yertreter im

Amt" -, sondern nur für eigenes Verschulden.

Eine fqlsche Auskunft des Bürovorstehers muD sich der Notor noch g2TBBGB nur donn
onrechnen lossen, wenn er geduldet oder in sonstigerWeise schuld hoft ermög licht hot,
doß der Bürovorsteher qn seiner Stelle Auskunfte erteilt.
(LG Duisburg Ufr .v. 29.7.1988 - 3 O 534/ 87)
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: einheitliche und gesonderte Gewinn-
feststellung wird obgelehnt

- Bonitötsgorontie stott Bonkbürgschoft

- Funktionströgergebühren
: Vereinborung erfolgsunobhöngiger -

: Wertholtigkeit der -

- Hoftungsousschluß f. steuerliche Folgen

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe
Fohrlössigkeit

- Kostendeckungslücke, Hinweispflicht
- Mietgoroniie und Bonkbürgschoft

- P{lichten des - im Bouherrenmodell

- Prüfung d. Rohboumoßnohme
u. d. Gewerke

- Schodenersotz, negotives lnteresse

- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-
mieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

- Wertholtigkeit des Bouvorhobens

- Zohlung vor Bougenehmigung

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung,
S826 BGB
: prognostische Anlogeberotu ng

Veriöhrung, S5l BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentsiehung und

Mondotsende

Veriöhrung, $ 68 StBerG {5 5l o WPO}
- Herousgobeonspruch

- Kenntnis des Fehlers u.d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeberotung
: Aufgobe d. steuerbegünstigten Zwecks

: Bestondskroft des Steuerbescheides
: Betriebsprü{ung
: Feststellungskloge
: Fristoblouf
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Provisionsonnohme u. Anlogeberotung
: Zohlung der Steuer
: Zustellung d. Steuerschodens

- bei Vertrog mit Mehrfochberufler

Veriöhrung, g 839 BGB -
onderweitige Ersctzmöglichkeit
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Hoftung des Steuerberqlers
- Veriöhrung des Schodenersotzonspruches, $68 StBerG

- Entstehen der Steuerschuld, Schoden
(OLG Düsseldorf Urt.v. l0.3.l9BB - lB U 199/B7l

88, 46
88, 46
88, 198

{LS)

88,55, l5l,182
(LS), 189 Verschulden

- Proxis d. Finonzverwoltung

- gleichwertige Gestoltungsmög lichkeiten

Versicherungsschulz

- Nochbesserungskosten

- Treuhondtötigkeit

Vorteilsousgleich

- wegen eingetretenen Steuenvorteils

Wettbewerb/Mondontenschutz
- des ongestellten RA

Wiedereinsetzung
- Frisienkontrolle
: Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Wirtschoftsprüfer
- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitspopieren
- Beweislcst

- Dorlegung d. Schriftstücke

- on DATEV-Dcten

- Grundsotzurteil
- on Houptobschlußübersicht

u. Umbuchungsliste

- Herousgobepfllcht, s. d.

- on Originolunterlogen d. Mondonten

88,
88,

137
66

Leitsotz (d.Verf.)'

Wurde dem Mo ndo nten zu nöchst eine U n beden klich keitsbescheinig un g

und domit eine Steuerbefreiung {ur die Grunderwerbsteuer erteilt, so

entsteht die Steuerschuld und domit der Schoden erst, wenn die Frist von

drei Johren verstrichen ist, innerholb der dos Grundstück zu steuer-

begünstigten Zwecken verwendetwerden muß. Etwos onderes gilt donn,

wenn der steuerbegünstigte Zweck bereits frÜher oufgegeben wurde'

Aus den Gründen:

Eine Veriöhrung des Anspruchs ist nicht eingetreten. Gemöß $68 SIBG

veriöhd der Schodenersotzonspruch gegen den Steuerberoter in drei

Johren noch Enistehung des Anspruchs. Ein Schodenersotzonspruch setzt

vorous, doß ein Schoden entstonden ist. Vorliegend wird die Steuer-

belostung ous dem Bescheid vom 8.6.1986 ols Schoden geltend

gemocht. Die Klogeforderung konn olso frühestens mit Entstehen dieser

Steuerschuld veriöhren. Durchgeführt wurde eine Nochversteuerung

gemöfl $ 3 Abs. 2 des Gesetzes, weil die KG die Voroussetzungen des $ I

Nr. 2 c fur die beontrogte Steuerbefreiung nicht erfüllt hobe. Aufgrund der

o usgestel lten U nbeden klichkeitsbescheinig un g vom 10. 6. l98l, die zwo r

für einen Antrog noch g I Nr. I o des Gesetzes oufgestellt wor, ober noch

Antrogsumstellung gemöß Schreiben des Beklogten vom 26.10.1981 nicht

widerrufen wurde, wor oufgrund dieses Antrogs und des Bescheids des

Finonzomts die Klögerin von der Zohlung der Grundetwerbsteuer befreit

unter derVoroussetzung, dofl sie innerholb von dreiJohren vom Toge der

Ausstel I un g der U n beden kl ich keitsbeschein ig u n g o n dos Gru ndstück zu

dem genonnten sieuerbegünstigten Zweck verwenden werden. Andern-

folls unterlog der Erwerbsvorgcng gemöß $ 3 Abs.2 Nr.2 noch Ablouf von

drei Jchren noch Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung der

Grunderwerbsteuer, wobei ouf diese Steuer der Zuschlog ous Abs. 5

zusötzlich zu entrichten wor. Diese Nochsteuer entsteht ersi mit Fristoblcul

die vorher erteilte Steuerbefreiung ist zwor moteriell vorlöufig, formell

ober endgültig (BFH, BStBl. 1970 ll3B9; Borutiou, Grunderwerbsteuer,

lO. Aufl., S. lB95 Rdn. 1195, S. 1896 Rdn. 1200). Dos bedeutet, dos die

Steuerschuld der KG erst mitAblouf des 10.6.1984 enistonden ist. Solonge

)
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- Steuerhoftung

Koslenerstoltung im Regr.eßprozeß

= Privotgutochten

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthcftung
- Rechtsberotung d. StB/Wp
- Schötzungsschoden

- Treuhönderhoftung

- Vertrog mit Mehrfochberuflern

Mondontenpflichten
- lnformotionen on StB

Mo ndo nten u nlerlog e n

- Rückgobe d.

Mondotsübernohme
- Belehrungspflicht

- Ermittlungspflicht

Mehrfochberufler
- Anwendborkeit von Veriö hrungsvorschriften

{gS5l BRAO,68 StBerG,5lo WPO}

Mitverschulden

- Buch{ölschung

- richtige In{ormotion on StB

- Prüfung d. vom StB erstellien Steuererklörung

- d. Vertreiers d. Mondonten, S 3l BGB

Nochbesserung

- Recht d. StB's zur Nochbesserung

Noior
- Belehrungspflichten

: über Soziolbindung
- Beschlognohmeverbot, g9Z SIPO

- Veriö hrungsbeginn d. Amtshoftungs-
o nspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobep{licht der Provision

- Schodenersotzpf licht

- Veriöhrung des Herousgobeonspruchs

Prozeßkostenhilfe

- Beschwerdefrist

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigungsmondoi und Ausgleichs-

onspruch, S89b HGB
- Dritthoftung

- Konkurrenzverbot

- Verkehrs-/Prozeßonwc li

Rechtsberotung/Rechtsbesorgun g

- Geltendmochung v. Schodenersctz-
onspruch

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung
- negotives Interesse, Kopitolonloge

- Möngelbeseiiigung, Recht d. StB's

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Verschulden bei Vertrogsobschluß

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung,9l62 AO
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Sozietöt
- ousgeschiedener Sozius im Briefkopf
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die erteilte Steuerbefreiung steuerwirksom wor, konn von einem Schoden
der Klögerin, der im Wege eines Feststellungsbegehrens hötte verfolgt
werden können, nicht gesprochen werden. Der Abschluß der Vertröge
vom 16. 12.1981 önder1 doron nichts. Denn trotz dieser Vertröge bestond
die Maglichkeit, bis zum Fristoblou{ einen der Befreiung entsprechenden
Sochverho lt zu schoffen. Ein frü heres Entstehen der Steuersch u ld sieht dos
Gesetz in $ 3 Abs. 4vor,Wenn der steuerbegünstigte Zweck oufgegeben
wird. Dos setzt ober einen Sinneswondel des Antrogstellers mit enispre-
chender Monifestotion vorous. Dovon konn hier nicht ousgegongen
werden, do die KG von Anfong on oufgrund eines lrrtums einen steuer-
schödlichen Weg beschritten hot.

88, lt
88, 24
88, 33
88, 44
88, 55

88, 183 - Vertrog mit -

- Tod des Sozius/Mondotsübernohme

Steuerberoter
- Konkurs des -
Steuerberolungsgeselz

- $l Abs. 2 Nr.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberolun gsvertrog

- Douermondot und Beroiungspflichten

- Investitionszulogeno ntrog

- Kündigung durch Mondonten
- mft oHG
- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung

- Steuergestoltungsberotung
: Anderung der Pochtforderung
: gleichwertige Gesto ltungsmög lichkeiten
: Nießbrouch

: Scheingeschöfte z. Steuervermeidung
: Vertrogsönderungen
: unentgeltliches Wohnrecht

Steuererklörung

- Anforderung d. EW-Bescheides

- Prüfung der Auskunft d. M.

Sleuergesloltungsberotun g

- Anderung der Pochtforderung

- g leichwertige Gestoltungsmöglichkeiten
- Nießbrouch

- Scheingeschöfte z. Sleuervermeidung

- Vertrogsönderungen
- unentgeltliches Wohn recht

Steuerhinterziehung

- Berufsp{lichverletzung

- ESt-Vorouszohlung

- USt-Voronmeldung

Testomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Aufhebung der Steuerbefreiung

- Belehrung über steuerliche Risiken
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Hoflung des Steuerberolers
- Buchfölschungen des Mondonten
- Prüfung der lnventurunterlogen

- Anmerkung
tOLG Homburo Ud.'.,.6.5.1988 - BtJ171/84
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88, 160
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88,159Leitsötze (d.Verf.)'

I . Der Auftrog zur Ersiellung des Johresobschlusses verpflichtet nicht zur
mengenmößigen Ermittlung des lnventurbestondes.

2. Der Steuerberoter konn ouf die Vollstöndigkeit der Mondontenunter-
logen und die Richtigkeit der Mondontenouskünfie verlrouen; dies gilt
ouch für dessen Angoben über den Umfong der Worenbestönde und
deren Bewertung.

3. lst dos Anwochsen der Worenvorröte, der Forderungen etc. oufföllig,
so hot der Steuerberoter den Mondonten ouf die oufgetretenen
Zweifel hinzuweisen. Soll er dennoch die Bilonz ouf der Grundloge der
zurVerfügung gestellten Unterlogen erstellen, konn spöter gegen ihn
nicht der Vorwurf pflichtwidrigen Verholtens erhoben werden.

4. Die bedingte lnkoufnohme des Schodeneintritts durch den Steuer-
beroter konn nicht ongenommen werden, wenn der Mondont selbst
durch gefölschte Unterlogen den fehlerhoften Johresobschluß des
Steuerberoters vero n Ioßt hot.
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Arglisteinwond
- noch ,,Einschlofen d. Verhondlungen"

Bouherrenmodell

- Aufgobengebiet des Treuhönders

- Beteiligung trotz steuerlicher Risiken

- Schodenersotz, negoiives lnteresse

- obiektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

- Ziel des -
Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeit

: über Ausgleichsonspruch, S 89 b HGB
: Ken ntnis d. Steuerou{hebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondotsübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, 9173 1,2 AO
- grobes Verschulden

: Belegverlust
: Krisensituotion
: des Mcndonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens
: Mitorbeiter-Kontrolle

Beschlognohmeverbot S 9Z StPO

- Buchholiungsunterlogen
- Johresobschluß

- notorielle Urkunde

Beweislost

- Buchungs{ehler

- Kousolitöi
:2. Pflichtverletzung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunlerlogen
- Schoden

: bei rechtmößigem Alternotiwerholten

: Aussichten d. Vorprozesses
: Belegvernichtung d. StB
: Schötzungsschoden

- {ür Verhondlungsergebnis

Bilonzerstellung

- Belehrungspflicht
: ouffölliges Anwochsen d. Worenbestondes

- Buch{ölschung d. Mondonten
- Prüfungspflicht

: Bewertung d. Woren u. Forderungen
: Worenbestond

Buchführungsouftrog

- Auftrogsinholt
- Belehrungspflichten

: Belegoufbewohrung
- Ordnungsmößigkeit der Buchführung

: Belegoufbewohrung, Gostwirtsmondct
: Grundoufzeichnungen

Buchholtungsunterlogen

- Vernichtung, Schodendo rlegung

Bürovorsteher, Hoftung

- d. Notors

Dritlhoftung

- Anwoltsvertrog
- stillschweigender Auskunftsvertrog

- Sieuerberotungsvertrog mit OHG
- Verlrog mit Schuizwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber

: Biionz- und Konkursglöubiger

Ermittlungspflicht d. StB's

- bei Mondotsübernohme

Frislenkonlrolle

- Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Gewinnousschüilung

- mit Minelobfluß

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- wegen steuerlicher Folgen

- im Treuhondverirog

- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- gespeicherte Buchholtungsdoten

- Mondontenunierlcgen
- von Provisionen

Honororonspruch des StB's

- Abschlußvororbeiten,
$35 Abs.3 StBGebVO

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. S 615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot

- Minderung d. -
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV

- sonsrige Törigkeir, $33 Abs. Z STBGebVO

lnventur
- Buchfölschung d. Mondonten

lnvestitionszuloge

- Auftrog zur Beontrogung d. -
Korenzfrist

- Kenntnis d. StB's von BGH-Rechtspr.

Kossenbuch

- Belegoufbewohrung

Kousolitöt

- Beteiligung om Bouherrenmodell
trotz Steuenisiko

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Kenntnis des Sleuerrechts

- Korenzfrist bei neuer Rechtspr.

- Proxis d. Finonzvewoltung
- Rechtsprechungsönderung

: Ehegotten-Betriebsoufspc ltung
: Grundewerbssteuer

im Bouherrenmodell

Klogeouftrog
- Beschwerde{rist, Ablehnung der Prozeß-

kostenhilfe

- vorsorgliche Kloge

- Rechtsmittelouftrog

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Konkurrenzverbol

- des ongestellten RA

Konkursverwolter; Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten
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5. Der Mondont konn nicht durch fehlerhofte Bilonzen getöuschtwerden,
wenn er bzw. sein Vertreter die Unrichtigkeit der Bilonz kennt.

6. Steht ein vorsöizliches Verholten des Mondonten einer fohrlössigen
Pflichverletzung des Steuerberoters gegenüber, so bleibt der Beitrog
des Steuerberoters on der Schodenentstehung unberücksichtigt.

Aus den Gründen:

Der Steuerberoter hotte für die D-KG und die Dr. K.-KG in den )ahren1979
bis l98l deren Johresobschlüsse zu fertigen. Er versoh die Bilonzen mit in

etwo g leich lo utenden Vermerken,

,,Dieser Johresobschlu0 wurde von mir oufgrund der Buch-

führung der Gesellschoft, der mir zur Verfügung gestellten

Unterlogen und edeilten Auskünfte unter Beochtung der
gesetzlichen und gesellschoftsrechtlichen Bestimmungen

erstellt. Die Buchführung und die einzelnen Werlonsötze hobe
ich pflichtgemöß geprüft mit der Einschrönkung, doß ich die
Prü{ung des umfongreichen Worenbestondes ouf Stich-

proben beschrönkte. Einzelheiten ergeben sich ous den
Bi lo nzerlö uteru n gen."

UberdosVermögen derDr. K.-KG und der D-KGwurd elgl2und l9B3 dos
Konkursverfohren eröffnei. Der Konkursverwolter der beiden Firmen nimmf
den Steuerberoter ouf DM 900.000,- in Anspruch. Er trögt im wesent-
lichen vor, bei der Dr. K.-KG hötten sich Bilonlölschungen in Millionen-
höhe in der Position ,Worenbestond, Roh- und Hilfs- und Betriebsstoffe"
herousgestellt. Die lnventurlisten seien so longe ,,nochgebessert worden'j
bis die zum Bilonzousg leich erforderlichen Zo hlen erreicht gewesen seien.

Bei der D-KG sei porollel die Position ,,Forderungen on verbundene
U nterneh men" gestiegen.

Geschaftsführender Gesellschofter der D-KG wor der Koufmonn T. Die

D-KG wor on der Dr. K.-KG beteiligt. Letztere wor oufgrund einerVerein-
borung in ollen wesentlichen Frogen von der D-KG obhöngig. Der Kouf-

monn T. wurde durch dos Londgericht Bielefeld rechtskröftig wegen der
Verfölschung von lnventuren und Hondelsbüchern verurteilt.

Dcrous, doß der Beklogte es unterlossen hot,vorAufstellung der Bilonzen
der genonnten Unternehmen die Originol-Unterlogen einzusehen, den
Bestond on Woren {bei der Dr. K.-KG) und on Forderungen (bei der D-KG)
zu prü{en sowie letztere richtig zu bewerten, konn der KlögerAnsprüche
wegen eines diesen Firmen erwochsenen Schodens nicht herleiten. Geht
mon entsprechend seinem Vortrog dovon ous, doß die Bilonzen der

t
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Firmen Dr. K.-KG und D-KG fur die Johre 1979,1980 und l98l ou{ gefölsch-

ten Unterlogen beruhten, eine bereits im Johre l9l9 besiehende Uber-

schuldung entgegen der wohren wirtschoftlichen Loge dort keinen

Niederschlog gefunden hotfe und diesen Unternehmen infolgedessen

ein die Klogeforderung übersteigender Schoden entstonden ist, so recht-

fedigen diese Umstönde doch nicht den geltend gemochten Anspruch.

Dieses wü rde viel m eh r voro ussetzen, d oß der Beklo gte bei der Aufstel I u n g

u nd U nterzeich n ung der Jo hreso bsch lüsse oblektiv pflichtwid rig geho n-

delt hot (,l.), der Pflichtenverstoß ihm ouch sublektivzuzurechnen ist (2.), sein

Verholten furdie Entstehung des beider Dr. K.-KG sowie der D-KG einge-
tretenen Schodens ursöchlich wor (3.1, dos Verschulden ouf seiten der
geschödigten Firmen nicht derort überwog, do0 demgegenüber die
Hondlungsweise des Beklogten ihre Bedeutung verlor (4.), und ihm

schließlich nicht die Einrede unzulössiger Rechtsübung zusteht (5.). An

dieser Voroussetzung fehlt es.

l. Bei der Erstellung der Johresobschlüsse fur die Dr. K.-KG sowie die
D-KG stützte sich der Beklogte ouf die ihm zur Verfügung gestellten

lnventurunterlogen dieser Unternehmen, die f. zwor verfölscht hotte.

Dieser hotte ihn nicht nur in seiner Eigenschoft ols Geschöfts{ührer der
^r/^ 

., I l. r n I , I I 7..'. I ., I I' r I I

U-l\\2 mlT Oer nler ln KeOe SlenenOen lc)rlgKelT OeoUTTrogI/ s()rl(]errl uos

zugleich ouch für die Dr. K.-KG geton. Bei ihr bekleidete T. offiziell zwor
weder die Stellung eines Gesellschofters noch die eines Geschöfts-

führers der Komplementör-GmbH, doch hotte er-wie ouch derZeuge
Dr. K bei seiner Vernehmung durch dos Londgericht im einzelnen

geschildert hot und wie sich des weiteren ous dem Urteil des Lond-

gerichts Bielefeld vom lB.7.1986 ergibi - oufgrund der zwischen der
D-KG und der Dr. K-KG getroffenen Vereinborung vom 30.3.1926 dort
eine derorl beherrschende Stellung inne, doß er ongesichts der weit-
reichenden Zustim m ungso bhö n g igkeit dieser Firmo nicht n ur fo ktisch,

sondern ouch rechtlich deren Geschöftsführern Weisungen erteilen

konnte. ln seinen Verontwortungsbereich fiel ouch die Erstellung der
lnventuren. Er wor für den Beklogten der Vertreter der Auftroggeber
und dorüber hinous ols die ouch für die Dr. K.-KG sochlich zusiöndige

und zudem mit deren innerbetrieblichen Abloufen und Gegeben-
heiten bestens vedro ute Persö n I ich keit der Ansprech po rln er.

Do dem Beklogten lediglich derAuftrog erteiltworden wor, ieweils den

Johresobschlufl zu erstellen, wöre er zur mengenmößigen Ermittlung

der lnventurbestönde grundsötzlich nur verpflichtei gewesen, wenn
dos ousdrücklich vereinbort gewesen wöre. Dos ober wor ouch noch

dem Vortrog des Klögers nicht der Foll.

Nicht zulelzl konn der Ag. überdies die Vertrogsbeziehung insoweit

gestolten, ols er ieweils einen Vorschu0 ouf seine Forderung verlongen

konn, so doß er in vergleichboren Follen nichi schutzlos ist.

Es besteht ouch ein Verfügungsgrund. Der Ast. hot hinreichend deutlich

gemocht und belegt, doß er die geforderten Unterlogen sowohl fur die

Steuererklörung beim Fino nzo mt ols ouch fur die Abwicklung eines Brond-

schodens gegenüber der Versicherung benötigt. Es bedorf keiner weite-

ren Dorlegung, doß durch nicht rechtzeitige Vorloge der Steuererklörung

beim Finonzomt mit nichi unerheblichen Nochteilen gerechnet werden

muß. Selbst wenn es dem Ast. gelungen sein sollte, insoweit einen Auf-

schub zu erreichen, ist dieser regelmö0ig zeitlich begrenzf demgegen-

über ist der rechiskröftige Abschluß eines gerichtlichen Verfohrens über

die Gebuhrenforderung des Ag. derzeit nicht obzusehen und es konn

dem Ast. nicht zugemutet werden, so longe ouf die Herousgobe seiner

Unterlogen zu wcrten. Auch zur Abwicklung seines Versicherungs-

schodens sind die Unterlogen, wie er überzeugend dorgelegt hot,

erforderlich und die Dringlichkeit hinreichend dorgeton.

Anmerkung:

Der BG H hot d u rch Ur!.v.17. 2.1988 ( G I l9BB, ll Z : WM 1988, 627 I g ekla 4
doß dem Steuerberoter ein Zurückbeholtungsrecht on seinen Arbeits-

ergebnissen zusteht. Dos LG Köln hot mit derwohl überwiegenden Au{-

fossung eine Zurückbeholtungsrecht on den Originolunterlogen des

Mondonten verneint.

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-ll, l9BBl

Abtretung
- des Steuererstotiungsonspruchs

:geschöfismößige - $46,4 AO
: Vorousobtretung, $ 3 AGBG

Allgemeine Geschöftsbedingungen
- Abtretung v. Erstottungsonsprüchen

- wirksome Einbeziehung in StB-Vertrog

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, 1 Johr

Anlogeberotung

- Abgrenzung zur Anlogevermittlung
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- Prospektprüfung

- Prüfung des Grundstückswerts

: stro{bore Hondlung d. lnitiotors

: Prospektobweichung, l0o/o bei WK
: wirtscholtliche -

- Prognosen

Antrog
- lnvestitionszuloge

Anwoltsvertrog

- Ende des -
- mit ousgeschiedenem Sozius

{ts)
88,217
88, 76

(LS), 90
88, 79

88, 155

88,217
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Ergebnisse von dessen Tötigkeit. Diese Unterlogen hot der Ag., nochdem
dos Vertrogsverhöltnis zwischen den Porteien beendet ist, herouszugeben,
ohne doß ersich dobei ouf ein Zurückbeholtungsrecht gegenüberdem Ast.
berufen konn. Hierbei konn die Froge, ob dem Steuerberoter grundsötz-
I ich ein gesetzliches Zu rückbeho ltun gsrecht o n U nterlogen - gegebenen-
folls on welchen? - zusteht, hier offenbleiben (vgl. u.o. BGH, VersR lgBO

26412661; OLG Düsseldorf, NJW 1977,1201; OLG Homburg, NJW 1983,

2455; LG Soorbrücken, Urt.v. 23.12.1986 - 17 S 563/86; OLG Düsseldorf,
Urt.v.9.l0.1986 - lB U 83/86; Keller, in MünchKomm, 2. Aufl. [1986],

$223 Rdnr.53; Wolf, in: Soergel, BGB, ll. Aufl. [1986], $223 Rdnr.48;
PolondtHeinrichs, BGB 46. Aufl. $ 273 Anm.5d; Tousend, Die Hoftung
des Steuerberoters gegenüber Unternehmen und Finonzomt, 1979, S.lll;
Brenner, BB i984, 842;Zeiler,BeIr1987,2136l. Denn im vorliegenden Foll

hoben die Po*eien einen schriftlichen Vertrog über die Tötigkeit des Ag.
geschlossen, dem die Allgemeinen Auftrogsbedingungen der Steuer-
berqter und Steuerbevollmöchtigten zugrunde gelegt worden sind.

Somit ist ollein ouf dos Verlrogsverhöltnis und dessen Abwicklung diese
verlrogliche Regelung onzuwenden, ous der sich ein Zurückbeholtungs-
recht des Ag. nur on den ,,Ergebnissen der Totigkeit" des Steuerberoters,
nicht hingegen on den vom Ast. vorgelegten Schriftstücken und Unterlo-
gen ergibf letzteresindvielmehrin Nr.ll llldefiniertund,wiesich ous Nr.llll
ergibt, noch Beendigung des Auftroges herouszugeben. Durch die vor-
stehende vertrogliche Regelung, welche noch dem Willen der Porleien
($$133,152 BGB) die in Rechtsprechung und Literotur streitige Froge des
Bestehens und des Umfonges des gesetzlichen Zurückbeholtungsrechts
l9 27 3 BG B) ersichtl ich o bsch I ießend o n derweitig regel n sol lte, wird dem-
zufolge der Bekl. verpflichtet, die hier in Froge stehenden Unterlogen
herouszugeben. Demzufolge trifFt ouch die Annohme von Zeile r (Betr1987,

21371 nicht zu, ein vertroglicher Ausschluß des Zurückbeholtungsrechts
durFte so gut wie nie in Froge kommen.

Soweit derAg. bei der Erörterung im Termin dorouf hingewiesen hot, diese
vertrogliche Regelung sei seinerAuffossung noch unklol so bedorf es hier
keiner obschließenden Stellungnohme zu dieser Froge. Selbst wenn dies
so wöre, konn eine Unklorheit in den vom Ag. verwendeten Auftrogs-
bedingungen nicht zu Losten des Ast. gehen. Vielmehr muß der Ag. sich

eventuelle Unklorheiten selbst entgegenholten lossen; bei Zweifeln in der
Auslegung gehen diese zu seinen Losten (95 AGB-Gesetz). Diese Rege-

lung ist ongesichts derTotsoche, doß derAg. es in der Hond hot, insoweit
für klore Vertrogsbedingungen zu sorgen bzw bei seinen Verlrögen
entsprechend eindeutige Regelungen zugrunde zu legen, nicht unbillig.

Eine Verpflichtung zur nöheren Uberprüfung der Unterlogen über den vor-
hondenen Worenbestond hötte des weiteren ober ouch besionden,
wenn der lnholt dieser Unterlogen offensichtlich mit den iotsöchlichen
Verhöltnissen nichi in Einklong zu bringen gewesen wöre. Allgemein gilt
indes für den Umfong der Sorgfoltspflichten des mit der Bilonzoufstellung
beouftrogien Steuerberoters, doß dieser ouf die Vollstöndigkeit der
Unterlogen und Auskünfte seines Mondonten vertrouen dorf, soweit er
keine Zweifel hot und Fehler fur ihn nicht erkennbor sind (Spöth, Die zivil-
rechtlichte Hoftung des Steuerberoters, 2. Aufl.,1979,Rdnr.78 miI zohl
reich en No chweisen; G röfe/Su h r, Die H oftu n g des Steuerberoters, 1928,

S. 34 und 3B). Hierunter follen ouch Angoben des Mondonien über den
Umfong der Worenbesiönde und deren Bewertung (Gröfe/Suhr o.o.O.
S. 34r OLG Nurnberg bei Messmer/Spöth, Frogen der Berufshoftpflicht in

DSIR 1966, S.l9l). Diese Risikoverleilung, die in Nr.2 Abs.3 und 4 dervom
Beklogten verwendeten AGB ihren Niederschlog gefunden hot, beruht
dorouf, doß die mengenmößige Erfossung und Zusommenstellung der
Worenbestönde ein interner Betriebsvorgong ist. Für die Vollstöndigkeit
und Richtigkeit einer solchen Bestondsoufnohme muß der Mondont, der
sie cus eigenem Mitedeben kennt, einstehen, nicht hingegen der Steuer-

beroter, der, wie ouch hier der Foll, betriebsfremd ist (vgl. Spöih o.o.O.,
Rdnr. ZB f.l. Demgemöß trifft den Steuerberoter grundsötzlich nicht die
Pflicht, dos ihm zur Verfügung gestellte betriebsbezogene Moteriol ouf
dessen moterielle Richtigkeit hin zu überprüfen. Vielmehr hot er es, wenn
d iesbezü g I ich e Zweifels{ro gen o uftreten, do ro uf h i n zu u ntersuch en, o b es

für einen hondels- und steuerrechtlichen Vorschriften entsprechenden
Abschluß ousreicht (Gröfe/Suhr o.o.O. S. 3B).

Totsöchlich bewegte sich dos Anwochsen der Worenvorröte bei der
Dr. K.-KG und entsprechend der Forderungen der D-KG in den Johren
1979bisl98l in überous ouffölligen Größenordnungen. Wollte mon ober
ous diesem Umstond eine gesteigerte Aufklörungspflicht des Beklogten
herleiten, so stellte sich ols nöchstes die Froge, ob er dieser Pflicht nicht
dodurch hinreichend Rechnung getrogen hot, doß er - wie er dem
Zeugen Dr. K. ouf Vorholt noch dem 6. Dezemberl992telefonisch bestö-
tigt hoben soll-seine Bedenken T. mitgeteiltund sich von diesem hotüber-
zeugen lossen, doß es mit den Angoben seine Richtigkeit hobe. Aner-
konntermoßen erfullt der Steuerberoter ols Ersteller der Bilonz seine
Aufklörungspflicht dodurch, doß er seinen Auftroggeber ouf die bei ihm

oufgetretenen Zweifelsfrogen hinweist {Gröfe/Suhr o.o.O. S. 39). Soll er

sodo n n den noch die Bilo nz o uf der Grund loge der zu r Verfüg un g gestel l-

ten Unterlogen errichten, konn ihm iedenfolls der Auftroggeber wegen
etwoiger Nochteile, die ihm gerode hierous entstehen, spöterhin keine
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Vorwürfe mochen (BGH in VersR 1965,292 5.2941. Do die Prüfungs-

pflichten des Steuerberoters in erster Linie dem lnteressenschutz seines

Mqndonten dienen, geht es zu dessen Losten, wenn er diesen Schutz

du rch fo lsche An go ben vorsötzlich zu nichte mocht (Gröfe/Su h r o.o.O.
S. 36). Nöhme mon hingegen on, doß der Steuerberoter noch einem

folgenlosen Hinweis gleichwohl ous eigener lnitiotive weitere Ermitt-

lungen onzustellen hötte, liefe dos dorouf hinous, doß iener seinem

Mondonten stets eine,,Mindestunzuverlössigkeit" (Spöth o.o.O.
Rdn r. ll2), gegebenenfo I ls sogo r,,Mindestu n g lo ubwü rd ig keit" u nter-

stellen müsse. Dies ober ist bei einem Verlrog, in dessen Rohmen beide
Porteien einonder zu loyolem Verholten verpflichtet sind (Spöth o.o.O.
Rdnr. Z9), nicht ongöngig. Es würde die dem Vertrogsverhöltnis inne-

wohnende Pflicht des Mondcnten zur Uberstützung des (betriebs-

fremden) Steuerberoters unberücksichtigt lossen und zugleich den ver-

troglichen Pflichtenkreis des Steuerberoters, der donn - ohne ent-

sprechenden Auftrog und ohne Entgelt - eine Art,,Unterschlogungs-
prüfung" durchzuführen hötte {Spöth o.o.O. Rdn. 313), sprengen.

Gemessen on den Sorgfoltsonforderungen, die für den mit der Bilonz-

erstellung betrouien Steuerberoter gemeinhin gelten, ist ein oblektiver
Pflichtenverstoß des Beklogten bei der Zusommenstellung des Zohlen-
werks in den Johresobschlüssen mithin nicht festzustellen.

Ob der Beklogte den Abschlüssen ouch die erwöhnten Vermerke über
eine pflichtgemöße Prüfung der einzelnen Wedonsötze beifügen
d urFte, ist eine o ndere Fro ge. Soweit er geltend gemocht hot, sie d ü rFten

nicht gesondert betrochiet werden, do er in ihnen ieweils ouf die
Bilo nzerlö uteru n gen oder seinen sch riftlichen Bericht verwiesen ho be,

vermog ihm der Senot nicht zu folgen; denn ous ihnen ergibt sich nicht

mit hinreichender Deutlichkeit, unter welchen Einschrönkungen

U mfo n g und Tatig keit seiner Arbeiten gesto nden ho ben. lnsbesondere

gilt dos für die werlmößige Prüfung der der D-KG gegen die Dr. K.-KG

zustehenden Forderungen. Mithin bestehen insoweit ernsthofte

Zweifel, ob der Beklogte seine Pflichten ols Steuerberoter ordnungs-
gemöß erfullt hot, doch konn dos letztlich dohinstehen.

2. Es ko nn nömlich nicht festgestelli werden, doD der Beklogte - soweit er
oblektiv pflichtwidrig gehondelt hoben sollte - den der Dr. K.-KG und

D-KG entstondenen Schoden mindestens bedingt vorsötzlich herbei-
gefuh4 d. h. den Erfolg seiner oblektiv nicht zutreffenden Erklörungen

vorousgesehen und in seinen Willen oufgenommen hot.

Soweit sich der Bundesgerichtshof in den vergongenen Johren mit

derortigen Frogen zu befossen hotte und Ausführungen dorüber

Zurückbeho ltungsrecht des Steuerberoters
- Originolunierlogen des Mondonten

- Allgemeine Auftrogsbedingungen der Steuerberoter

und Steuerbevoll möchtigten

- Anmerkung
(LG Koln Ufi.v.27.10.1987 -115196/87, NJW l9BB, 16Z5)

Leitsötze:

l. Dem Steuerberoter steht kein Zurückbeholtungsrecht on Buchhol-

tungsunterlogen seines Auftroggeb ers znt wenn die AGB des Steuer-

beroters vorsehen, doß er noch Beendigung des Auftrogs die,,Hond-
okten" on den Mondonten herousgeben muß.

2. Aur Auslegung der ,,Allgemeinen Auftrogsbedingungen der Steuer-

beroter u nd Steuerbevoll möchtigten'1

Zum Sqchverholt:

Der Mondont forderte noch Kündigung des Steuerberotungsvertroges

die Herousgobe der überlossenen Buchholtungsunterlogen (Bonkous-

züge, Kossenbuchblötter, Woreneingongsrechnungenl. Der Steuer-

beroter berief sich ouf sein Zurückbeholtungsrecht wegen offener

Gebührenforderungen. Dos Amtsgericht lehnte den Erloß einer beon-

irogten einstweiligen Verfügung ouf Herousgobe der Buchholtungs-

unierlogen zu treuen Hönden on die Steuerberoterkommer ob. Die

Berufung des Mondonten zum LG Köln wor erfolgreich.

Aus den Gründen:

Der Antrog ouf Herousgobe der vom Ast. ge{ordeden Unterlogen ist

begründet. Dem Ast. steht ein solches Recht ouf Herousgobe seiner

Unterlogen noch Beendigung des Verlrogsverhöltnisses zwischen ihm

und dem Antrogsgegner zu.

Bei den geforderten Unterlogen hondelt es sich - worouf die Kommerzur

Klorstellung hinweist- nicht um Dokumente, die dieArbeitsergebnisse des

Ag. entholten,sondern um die Originolunterlogen desAst., die dieserdem

Ag. zur Beorbeitung übergeben hot. Es hondelt sich somit um Unterlogen

i. S. von Nr.ll lll derAllg. Auftrogsbedingungen des Ag., nicht hingegen um
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streitigen Bouvorhoben vom 31.7.1984l,liegt schon desholb keine Pflicht-

verletzung der Beklogten im Rohmen ihres Steuerberotungsmondots vot
weil diese Angoben in dem dem Steuerberoter R. ,,zur Prüfung" - so die
Aussoge des Zeugen S. - übergebenen Prospekts nur circo-Angoben
woren und die Höhe dertotsöchlich onerkonnten Werbungskosten inner-
holb der ublichen Abweichungen - co.llO.00O,- DM zu co.llz.000,- DM

- liegen und R. insoweit keine Bedenken zu hoben brouchte.

Aber cuch soweit die Werbungskosten nicht bereitslür1979,sondern erst

ob dem Johr l9B0 vom Finonzomt steuerlich onerkonnt worden sind, weil
ein entsprechender Abflufl - die Kreditontröge zur Vorfinonzierung der
Eigen kopito lsbetrö ge sind lo ut Betriebsprüfu n gsbericht erst o m l. 2. l9B0
gestellt worden - in 1979 noch nicht vorlog, hoften die Beklogte für einen
dodurch entstondenen Steuerschoden in1979,l9B0 und lg8l nicht.

Wie derZeuge S. ousgesogt hot, hot ersich seinerzeit Ende1979 mit dem
von seinem Klossenkomeroden K. erholtenen Prospekt on den Steuer-

beroter R. gewondt mit der Bitte, diesen Prospekt zu prü{en. R. hobe ihm

gesogt, dos Obiekt sei gut, dos könne er empfehlen. Sie müßten dos ober
1979 noch schnell obschließen, domit die Werbungskosten Iur1979 noch
berücksichtigi werden kön nien.

Domit hotte R. seine Berotungspflicht erfullt. Er hotte ousdrücklich dorouf
hingewiesen, doß die noiwendigen Erwerbsvoroussetzungen noch lgZg
geschoffen werden mußten und domit die Klogerin hinreichend oufge-
klort. Fur die Durchführung der steuersporenden Anloge wor er nicht
verontwortlich, zumol die Klagerin einmolvon einem Anlogeberoter, zum
onderen donn durch einen Notor beroten wor. Er wor lediglich weiter
verpflichtet, ouf Bedenken, die sich ous dem Prospekt ergeben konnten,
hinzuweisen. Solche Bedenken bestonden ober nicht. Die Ausweisung
derWerbungskosten wor korrekt, wenn derAbfluß noch in 1979 ertopte.
Abweichungen unterl00/o konnten unberücksichtigt bleiben. ln den Bou-
kosten woren 1,10.000,- DM Finonzierungskosten und Gebühren (ohne

Diso g io l enth o lten, so doß ei n erseits der Werbu n gskosteno ufwo nd o uch
reolisierbor wor, ondererseits der Klögerin und ihrem Ehemonn, dem
Zeugen S., ouch bewußt wor, doß Gebühren sowie Notorkosten und
o uch Steuerberotu ngskosien o nfo I len würden. Eine weitere U berprüfu n g

oblog dem Steuerberoter R., dem nur der Prospekt zur Prüfung vorgelegt
worden wor, nicht, und desholb ouch kein weiterer Hinweis ols der, doll
die Beteiligung noch 1979 erto$en mußte. Dieser Hinweispflicht ister noch
der Aussoge des Zeugen S. nochgekommen. Die Einzelheiten des
Erwerbs und die Wohrung der Periodizitöt und des Abflußprinzips zu
überwochen, oblog dem Steuerberotel dem nurder Prospektzur Prüfung
übergeben worden wor, nicht.

gemocht hot, welche subiektiven Anforderungen on die Sorgfoltspflicht
des Steuerberoters zu stellen sind, logen den ergongenen Entscheidun-

gen Fölle zugrunde, bei denen nicht der Vertrogsportner des Steuer-

beroters, sondern ein DritterAnsprüche on diesen gestellt hotte, lm Urteil

vom17.9.l9B5 - Vl ZR 73/84 Gl43/85: NJW 1985, lB0: EWIR $625
BGB,5/95 (Gröfe) - ging es um folsche Angoben, die ein für ein Unter-
nehmen tötiger Steuerbevollmöchtigter über dieses einem Geldgeber
gegenüber gemochi hofte. Der Bundesgerichtshof hot in Ubereinstim-
mung mit den Vorinstonzen vertrogliche Ansprüche verneint, die Soche

[edoch wegen einer möglicherweise bestehenden deliktischen Hoftung
oufgrund des $826 BGB zurückverwiesen. Er hot in diesem Zusommen-
hong ousgefuht, es hobe sich dem Steuerbevollmochtigten bei der
Abfossung seines Schreibens on den Dorlehensgeber möglicherweise
oufdröngen müssen, doß ein bestimmter in den Umsotz eingerechneter
Betrog nicht hobe zuireffen können. ln dem in der Entscheidung vom
26.11.1986 - lVo ZR 86/85 - (obgedruckt in WM 87 5.257:G11987,27:
EWiR g 826 BGB, 2/87,591(Gröfe) behondelten Foll hotte die betreuende
Steuerberotersozietöt ei n en vo n i h r erstel lten Zwischeno bsch I ußverm erk

mit der Schlußbemerkung versehen,,,lch erstotte diesen Bericht oufgrund
der vorgelegten Bücher und Unterlogen sowie der mir edeilten Auskünfte
und gegebenen Nochweise noch bestem Wissen und Gewisseni
obgleich sie noch ihrem eigenen Vorbringen wußte, doß die Buchführung
schwere Möngel oufwies. Hier hot der Bundesgerichtshof es für erheblich
geholten, welche Vorstellung sich die Steuerberotersozietöt bei der
Abfossung ihres Vermerks gemocht hotte, und demgemöß die Soche zur
weiteren Aufklö ru n g zu rückverwiesen.

Beide Fölle sind indes mitdem vorliegenden insoweii nichtzu vergleichen,
ols es um den beiden Firmen Dr. K.-KG und D-KG entstondenen Schoden
geht' Bei ih nen wo r Gegensto nd die Schodenersotzpfl icht Dritten gegen-
über oufgrund leichtfertig gemochterfolscherAngoben ($ 826 BGBI, und
der Bundesgerichtshof hot mit Recht dorouf hingewiesen, doß es für den
Schodigungsvorsotz ousreiche, wenn die Verfosser entsprechender
Erklörungen sich vorsiellten, diese könnten bei KrediVerhondlungen mit

einem Geldgeber verwondi werden und ihn zu einer ihm nochteiligen
Disposition veronlossen. Anders liegt es iedoch donn, wenn nicht ein

Außenstehender Opfer derortiger Erklörungen wird, sondern diese ledig-
lich dem Auftroggeber gegenüber obgegeben werden, der selbst die
folschen Unterlogen, ouf denen sie beruhen, zur Verfügung gestellt und
dqmit diese Erklörungen selbst veronloßt hot. ln einem solchen Foll konn
schwerlich ongenommen werden, doß der Erklörende einen Schoden-
eintritt bei seinem Portner in seine Uberlegungen einbezogen hot.
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Keiner der neben T. tötigen Gesellschofier oder Geschöfrsführer hot

zum Ausdruck gebrocht, dofl die ongegebenen Woren- oder Forde-

run gsbestö nde mit den totsöchlich vorho ndenen n icht übereinstim men

konnten. Soweit der Klöger vorgetrogen hot, im Herbst l98l hobe der

beider Dr. K.-KG tötige Geschöftsführer R. die Bilonzfölschung bezüg-

lich des Worenlogers bemerkt, laßt sich nicht zwingend {olgern, dos-

selbe müsse ouch für den Beklogien gelten; denn einmol mußte R. ols

Geschöftsführer mit den Firmen-lnierno besser vertroui gewesen sein

ols der Beklogte, und zum onderen konn nicht oußer ocht gelossen

werden, doß ouch er domols keine Einwönde erhoben hoi. Bei dieser

Sochloge konn nicht dovon ousgegongen werden, doß sich die von T.

vorgenommenen Fölschungen dem Beklogten hoben oufdröngen

müssen. Dofür, doß er etwo mit T. gemeinsome Soche gemocht hötte,

hot weder der Klöger Totsochen vorgetrogen, noch bestehen insofern

irgendwelche An ho ltspun kte.

Ob der Beklogte fohrlössig seine Pflichten ols Sieuerberoter verletzt

hot, konn offenbleiben; denn im Hinblick ouf die den geschödigten

Firmen selbst zuzurechnenden Töuschungshondlungen T. würde eine

fohrlössige Hondlungsweise des Beklogien - wie unter Ziffer 4 noch

cusgeführt wird - nicht ins Gewicht follen.

3. Auch die Kqusolitöt der Hondlungsweise des Beklogten für den bei der

Dr. K.-KG und D-KG eingetretenen Schoden ist nicht erkennbor, Die

Aullruggeber des Bekluglerr, die Dr: K.-l(G urrd D-KG, sind durch die
Bilonzen und den ihnen ieweils beige{ügten Vermerk des Beklogten

nichi getöuscht worden; denn der sie vertretende T. wußte, doß ihr

lnholt nicht der Wohrheit entsproch. Diese Kenninis mußten sich die

geschödigten Firmen zurechnen lossen. Mochten sie trotzdem ouf eine

Weise, die ollein ouf ihren Entschließungen beruhte, von den Johres-

obschlüssen Gebrouch, konn deren Anfertigung durch den Beklogten

nicht mehr ols Ursoche eines durch dieses Gebrouchmochen entston-

denen Schodens ongesehen werden.

4. Ferner steht einer lnonspruchnohme des Beklogten ouch $254 BGB

entgegen. Diese Bestimmung beschrönkt die Ersotzpflicht des

Schödigers, wenn bei der Entstehung des Schodens ein Verschulden

des Geschödigten, hier olso der Dr. K.-KG und der D-KG, mitgewirkt

hoi. Beide vertroi, wie im einzelnen ousgeführt worden ist, dem

Beklogten gegenüber ieweils T., der in Ausführung seiner Obliegen-
heiten hondelte. Für sein Tun hoben die Gesellschoften einzustehen;

den n er wo r ih r Vertreter im Sin ne von $ 3l BGB, der o uf die Kom mo nd it-

g ese I lsc h oft e nts p rech e n d e Anwen d u n g {i n d et ( Po I o ndt, 47. Aull., I 98 B,

Bei einem stillschweigenden Auskunftsvertrog mit einer Bonk oder einem

Lieferonten des Mondonten können Allgemeine Auftrogsbedingungen

o uch oh ne o usd rücklichen H inweis siil lschweigend ein bezogen werden.

Voroussetzung: die AGB sind bronchenüblich und der Vertrogsportner

bronchenkundig (vgl. Stoudinger-Schlosser $ 2, 51; Ulmer-Brondner-

Hensen S2, 80, 83 o. A. Loewe/Grof v. Westpholen/Trinkner $ 2, 32). Bei

Wirtschoftsprüfern wird mon die Bronchenublichkeit der Allgemeinen

Auftrogsbedingungen beiohen müssen (vgl. Ebke JZ 1986, lll5l. Die

Bronchenkundigkeit der Bonken dürFte eben{olls zu beiohen sein. Bei

Lieferonten des Mondonten muß eine Prü{ung im Einzelfoll erfolgen
(vsl. Ebke JZ 1986, lll5).

Hoben Steuerberoter und'Mondont einen Dritten in den Schutzbereich

des Steuerberotungsvertroges einbezogen, so g elten d ie Mod ifi kotionen

in den wirksom einbezogenen Allgemeinen Auftrogsbedingungen ouch

dem Dritten gegenüber. Andernfolls würde der Dritte im Schodenfoll

besser stehen o ls der Mo ndo nt ( Bro n d ne r ZIP 1984,1]93; U I m er-Bro n d n er-

Hensen 92, 69; Hopt Festschrift Pleyer, 368).

Hoftung des Steuerberolers
- Prüfung eines Anlogeprospektes
(OLG Homm Urt.v. l.6.l9BB - 25 U 256/86l

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Wird einem Steuerberoter ein Anlogeprospekt zur Prüfung vorgelegt,

so ist ihm eine spötere Abweichung der onerkonnten Werbungskosten

unter l0o/o nicht onzulosten.

2. Der Steuerberoter ist nicht für die Durchführung einer steuersporenden

Anloge verontwortlich. Er genügt seiner Hinweispflicht, do0 für den

We rb u n g s koste n o bzu g 197 9 d ie n otwen d i g e n E rwerbsvo ro u ssetzu n -

gen ouch 1929 geschoffen werden müssen.

Aus den Gründen:

Soweit die Klogerin die Beklogte dofurverontwortlich mocht, doß die ihr

zugeflossenen Werbungskosten ous dem Erwerb dieser Anloge im

Bouherrenmodell entgegen der Ankundigung im Prospekt nicht 1.l2.000,-

DM, sondern noch Prüfung durch dos zustöndige Finonzomt im Johr l9B4

nur109.615,6l DM fi979 0,- DM,l9B0 46.748,05 DM,l98l 62.867,56DM
entsprechend der Anloge I zum Betriebsprüfungsbericht betreffend der
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Die vom Klöger ... vorgeschlogene Pouschole ... betrifft überwiegend
Steuerberotu ngstötig keit (o uch die Jo h reso bsch I ußo rbeiten gehö ren zu

den typischen Leisiungen eines Steuerberoters), die unter dos Schriftlich-
keitserfordernis des $ 14 StBGebVO follen. Eine Teilwirksomkeit konn von
den Porteien, do die Pouschole nicht oufgespolten werden konn, nicht
gewollt gewesen sein.

Mongels Wirksomkeit einer Pouscholvereinborung und wegen Bindung
des Klögers on die StBGebVO konn er desholb nur noch der StBGebVO
obrechnen.

Eine Zeitgebühr steht ihm neben den Wertgebühren nicht zu. Soweit der
Klöger sonstige Berotungstötigkeit in der Rechnung vom 20.,l1.1986 mit

insgesomt 600,- DM in Ansotz gebrocht hot, hot er nicht dorgelegt,
welche Tötigkeit er im einzelnen erbrocht hot. Die vorgelegte Stunden-
Zusommenstellung ist bestritten... Der Klöger muß insoweit desholb ols

beweisfollig ongesehen werden.

Anmerkung:

Die wirksome Vereinborung Allgemeiner Auffrogsbedingungen setzt
gem. $2 AGB-Gesetz vorous, doß der Mondont bei Abschluß des
Steuerberotungsvedroges ouf die Allgemeinen Auftrogsbedingungen
hingewiesen wird. Der Text muß dem Mondonten bekonntgemocht
werden, domit er in der Loge ist, von dem lnholt der AGB Kenninis zu

nehmen (vgl. OLG Fronkfud Mitgl. WPK Nr. 86,ll).

Die AGB sollten desholb dem Steuerberotungsvedrog grundsötzlich
beigefügt werden.

Nicht ousreichend ist die gelegenilich ouf Briefbögen onzutreffende
Hoftungsbeschrönkun g, z.B. für telefonische oder mündliche Auskünfte.

Wurde der Steuerberotungsverlrog bereits begründet, ohne doß die
AGB einbezogen wurden, so konn eine nochtrögliche Vereinborung
derselben nur im Wege einer Vertrogsönderung wirksom vereinborl
werden ($305 BGB). Voroussetzung ist, doß on den Mondonien ein

entsprechender Antrog ouf Abönderung des Vertroges gestellt wird. Der
Mondont muß diesen Antrog onnehmen. Die houfig onzutreffende bloße
Beifüg u ng Al lgemeiner Auftrogsbeding u ngen zu m Prüfungsbericht ko n n

n icht o usreichen. Die Enischeid u ng des OLG Ho m m sti m mt mit der Auffos-
sung des BGH überein (Gl 5/83 : WM 1983, 4l : NJW 1983, 1053 :
BB 1983, 85 : DB 1983,2791.

Anm.lczu S3lBGB; BGH in NJW1952,537 S.53Bl. Do0T.wederGesell-
schofter noch Geschöftsführer der Dr. K.-KG und deren Komplementör-

GmbH wor, stehi für sich der Anwendung des S 3l BGB nicht entgegen;
denn noch ollgemeiner Auffossung ist Orgon im Sinne dieser Vorschrift

ieder, dem durch die ollgemeine Betriebsregelung und Hondhobung
bedeutsome wesensmößige Funktionen der iuristischen Person zur selb-

stöndigen eigenverontwortlichen Erfullung zugewiesen sind und der die

iuristische Person insoweit reprösentiert (Polondt o.o.O., Anm. 2 b zu $ 3l
BGB, BGHZ 49,19 S. 2l). Dos wor bei T. der Foll. Er wor für die Johres-

obschlüsse und in diesem Rohmen fur die lnventuren zustöndig: Dieser

Bereich wor seiner Verontwortung überlrogen, und er hotte die vollstön-

dige Verfugungsgewolt über die entsprechenden Unterlogen. ln dieser

seiner Eigenschoft verfölschte er die lnventurunterlogen über die Woren-
vorröte, die dem Beklogten zur Durch{ührung seiner Aufgoben zurYer-
fügung gestellt wurden. Hierbei setzte er vorsötzlich, d. h. bewußt und
gewollt, die Ursoche für die Fehlerhoftigkeit der Abschlüsse.

Wögt mon dos Verschulden T. ouf der einen Seite, dos des Beklogien ouf
der onderen unter dem Gesichtspunkt des $ 254 BGB gegeneinonder ob,
fuhrt dos dazu,dofl eine Schodenersotzpflicht des Beklogten entföllt. Der

Bu ndesgerichtshof hot wiederholt o usgesprochen, doß bei einem Zuso m-

menwirken einer vorsötzlichen Schödigung und eines fohrlössigen Ver-

holtens des Geschödigten dessen Beitrog on der Schodenentstehung

grundsötzlich unberücksichtigt zu bleiben hoi (BGH in NJW 1984,921

5.922 mit der dod ongeführten Rechtsprechung). Dos mufJ in gleichem

Moße für den Foll gelten, doß dem oufgrund eigenen vorsötzlichen Ver-

h o liens Geschod igten ei n e Fo h rlössig keit des Betei I igten geg en ü berste ht
(so OLG Homburg, DerSteuerberoterl9B2, S.200:G|11/B2l; denn es

würde in hohem Grode Treu und Glouben widersprechen, wenn der
durch eigenes vorsötzliches Verholten herbeigeführte Schoden desho I b

sollte ou{ einen Dritten obgewölzt werden können, weil dieser ihn fohr-
lössig nicht erkonnt und desholb den Schodenverursocher nicht ous-

drucklich dorouf hingewiesen hot.

Soweit der Klöger ous dem von ihm zitierten BGH-Urteil vom 
,l8.2.1987

herleitet, doß $ 254 BGB einer lnonspruchnohme des Beklogten nicht

entgegenstehe und dos domit begründet, dod hobe der Bundesgerichts-

hof eine Hoftung des beklogien Steuerberoters beioht, ohne ouf dcs
beiderseitige Verschulden on der Erstellung der Bilonz einzugehen, ver-

kennt er, doß bei der dortigen Konstellotion hierzu ouch kein Anloß
bestonden hotte: Einmol loßt sich schon dem Totbestond dieses Udeils

ein Mitverschulden der Gemeinschuldnerin nicht entnehmen, und zum

onderen hondelte es sich dort nicht um einen Foll, bei dem die Gemein-
schuldnerin den Steuerberoter bewuDt getöuscht hotte.

I
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Zu einer onderen Betrochtungsweise vermog der Senot ouch nicht

unter dem vom Klöger beionien Gesichtswinkel zu gelongen, es

gehöre ouch zu den Aufgoben des beouftrogten Steuerberoters, im

Betrieb seines Auftroggebers vorkommende Orgonfehler oufzudek-
ken; denn ouch in diesem Foll steht dem (nur) fohrlössigen Verholten

des Beklogten ein vorsötzliches Hondeln gegenüber, welches die Dr.

K.-KG und die D-KG ols seine Auftroggeber sich zurechnen lossen

müssen.

5. Letztlich konn der Beklogte dem Klöger den Einwond unzulössiger
Rechtsousübung entgegenholten, do T., dessen Hondeln sowohl der
D-KG ols cuch der Dr. K.-KG ols deren eigenes zuzurechnen ist,

willentlich die Situotion geschoffen hot, ous der herous sich donn die

Sc h o d e n e n tste h u n g e ntwi c ke lte ( M ü n c h Ko m m., 2. Aufl.,l 985, Rd n r. 2Zl

zu 8242 BGB).

Anmerkung:

Dos U rteil des OLG Ho m burg bestötigt die J ud ikotu r zu r Abg renzung der
Vero ntworiungsbereiche zwischen dem die Bilonz ersiellenden Steuer-

beroter und seinem Mondonten. Der nicht seltene Vorwurf, der Steuer-

bercter hcbe Buchfölschungen bz,nr. Unterschlcgungshcndlungen ir'n

Betrieb des Mondonten entdecken müssen, ist nur in Ausnchmeföllen
berechtigt.

Denn Grr-rndlnge ieder Bilr:nzersiellr-rng isi dos Ergebnis der Br-rchflrhr,-,ng

des Mondonten und sömtliche von ihm gegebenen lnformotionen (BGH

DSIR 1965, 442:VersR 1965, 294l.Der Steuerberoter konn ouf die Richtig-

keit und Vollstöndigkeit der Auskünfte verfrouen. Hot er ober Anloß zu

Zweifeln odersind Fehlerfür ihn erkennbor, so muß ersich zu Wort melden.
Der Steuerberoter ist kein Kontrollorgon des Unternehmens seines Mon-
donten. Er genügt seiner Pflicht, wenn er festsielli, doß die ihm übergebe-
nen Unterlogen formell ordnungsgemöß sind. Deren moterielle Richtigkeit

konn er unterstellen. Er muß nichi hinter iedem Buchsioben eine Fölschung

und hinter ieder Zohl eine ,,Rosur" wittern.

Auf der Linie des Urteils des OLG Hcmburg liegen ouch die Entscheidun-
gen der Cberlondesgerichte Koblenz und Celle, wonoch die Erstellung

der körperlichen Bestondsoufnohme - lnventur - Aufgobe des Mondon-
ten ist. Hierdurch wird deutlich, doß dementsprechend ouch keine Ver-

pflichtung des Steuerberoters besteht. Ermittlungen oder Prüfungen dor-
über onzusiellen, ob die ihm vom Mondonten übergebenen lnventur-

unterlogen und die onschließenden Auskünfte richtig sind (OLG Celle
Stbg. 1986, 276; OLG Koblenz DSIR 1922,413; BGH NJW 1985,1154; von
Westfolen EWiR S6Z5 BGB 5/85,7591.

Honororqnspruch des Steuerberolers
- Pouscholvereinborung, $ 14 StBGebV

- Einbeziehung Allgemeiner Auftrogsbedingungen,
$ 2 AGB-Gesetz

- Anmerkung
(OLG Homm Urt.v. 22.6.1988 - 25 U 174 /B7l

Leitsötze (d.Verf.)'

L Die wirkscme Vereinborung einer Pouscholvereinborung für Steuer-

berotungstöiigkeit - hier, Johresobschluß und Steuererklörungen -
setzt vorous, doß diese schriftlich und für einen Zeitroum von minde-

stens einem Jchr getroffen wird ($.l4 StBGebV).

2. Die wirkso me Verein bo ru n g Al I gemeiner Auftrc gsbedin g u ngen setzt

deren Einbeziehung bei Abschluß des Steuerberotungsvertroges

vorous. Auch bei einem Douermondoi reiclri cjie Belfugurrg cler

Auftrogsbedingungen zu den Prüfungsberichten nicht ous.

Aus den Gründen:

Die Steuerberotergebührenverordnung ist ouch für den Klöger, der Wirl-
schoftsprüfer und Steuerberoter ist, moßgeblich. Die ollgemeinen

Auftrogsbed ing u n gen fü r Wirtschoftsprüfer si nd n icht wirkso m verein bo rl

worden. Dozu wöre es erlorderlich, doß die ollgemeinen Auftrogs-

bedingungen für Wirtschoftsprüfer bei Abschluß des Vertroges einbe-

zogen worden sind. Eine solche Einbeziehung liegt ober nicht vor. Denn

die ollgemeinen Auftrogsbedingungen für Steuerberoter sind ieweils nur

den Prüfungsberichten ols Anloge beigefügt worden. Dos reicht ober
ouch beieinem Douermondotnichtous (so BGH inWM 83,35,41; Beise in

8879,352; Großkommentör zum AGBG Bond lll59.2l.

Wirtschoftsprüfer hoben beigleichzeitiger Berufsquolifikotion ols Steuer-

beroter die StBGebVO ols berufsrechtliche Vorschrift zu beochten
($64 SIBG, Bonner Hondbuch Teil E Rnote 0125). lst eine ousdrückliche

Honororvereinborung gemöß $ 4 StBGebVO getroffen, hoben sie für ihre

Steuerberoiungstötigkeit dos Honoror noch der StBGebVO onzusetzen.

Sie hoben insoweit kein Wohlrecht (Bonner Hondbuch o.o.O.). $ 64 SIBG

bindet die Steuerberoter cn die Steuerberotergebührenverordnung.
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Die vom Klöger ... vorgeschlogene Pouschole ... betrifft überwiegend
Steuerberotu ngstötig keit (o uch die Jo h reso bsch I ußo rbeiten gehö ren zu

den typischen Leisiungen eines Steuerberoters), die unter dos Schriftlich-
keitserfordernis des $ 14 StBGebVO follen. Eine Teilwirksomkeit konn von
den Porteien, do die Pouschole nicht oufgespolten werden konn, nicht
gewollt gewesen sein.

Mongels Wirksomkeit einer Pouscholvereinborung und wegen Bindung
des Klögers on die StBGebVO konn er desholb nur noch der StBGebVO
obrechnen.

Eine Zeitgebühr steht ihm neben den Wertgebühren nicht zu. Soweit der
Klöger sonstige Berotungstötigkeit in der Rechnung vom 20.,l1.1986 mit

insgesomt 600,- DM in Ansotz gebrocht hot, hot er nicht dorgelegt,
welche Tötigkeit er im einzelnen erbrocht hot. Die vorgelegte Stunden-
Zusommenstellung ist bestritten... Der Klöger muß insoweit desholb ols

beweisfollig ongesehen werden.

Anmerkung:

Die wirksome Vereinborung Allgemeiner Auffrogsbedingungen setzt
gem. $2 AGB-Gesetz vorous, doß der Mondont bei Abschluß des
Steuerberotungsvedroges ouf die Allgemeinen Auftrogsbedingungen
hingewiesen wird. Der Text muß dem Mondonten bekonntgemocht
werden, domit er in der Loge ist, von dem lnholt der AGB Kenninis zu

nehmen (vgl. OLG Fronkfud Mitgl. WPK Nr. 86,ll).

Die AGB sollten desholb dem Steuerberotungsvedrog grundsötzlich
beigefügt werden.

Nicht ousreichend ist die gelegenilich ouf Briefbögen onzutreffende
Hoftungsbeschrönkun g, z.B. für telefonische oder mündliche Auskünfte.

Wurde der Steuerberotungsverlrog bereits begründet, ohne doß die
AGB einbezogen wurden, so konn eine nochtrögliche Vereinborung
derselben nur im Wege einer Vertrogsönderung wirksom vereinborl
werden ($305 BGB). Voroussetzung ist, doß on den Mondonien ein

entsprechender Antrog ouf Abönderung des Vertroges gestellt wird. Der
Mondont muß diesen Antrog onnehmen. Die houfig onzutreffende bloße
Beifüg u ng Al lgemeiner Auftrogsbeding u ngen zu m Prüfungsbericht ko n n

n icht o usreichen. Die Enischeid u ng des OLG Ho m m sti m mt mit der Auffos-
sung des BGH überein (Gl 5/83 : WM 1983, 4l : NJW 1983, 1053 :
BB 1983, 85 : DB 1983,2791.

Anm.lczu S3lBGB; BGH in NJW1952,537 S.53Bl. Do0T.wederGesell-
schofter noch Geschöftsführer der Dr. K.-KG und deren Komplementör-

GmbH wor, stehi für sich der Anwendung des S 3l BGB nicht entgegen;
denn noch ollgemeiner Auffossung ist Orgon im Sinne dieser Vorschrift

ieder, dem durch die ollgemeine Betriebsregelung und Hondhobung
bedeutsome wesensmößige Funktionen der iuristischen Person zur selb-

stöndigen eigenverontwortlichen Erfullung zugewiesen sind und der die

iuristische Person insoweit reprösentiert (Polondt o.o.O., Anm. 2 b zu $ 3l
BGB, BGHZ 49,19 S. 2l). Dos wor bei T. der Foll. Er wor für die Johres-

obschlüsse und in diesem Rohmen fur die lnventuren zustöndig: Dieser

Bereich wor seiner Verontwortung überlrogen, und er hotte die vollstön-
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sollte ou{ einen Dritten obgewölzt werden können, weil dieser ihn fohr-
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drucklich dorouf hingewiesen hot.

Soweit der Klöger ous dem von ihm zitierten BGH-Urteil vom 
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herleitet, doß $ 254 BGB einer lnonspruchnohme des Beklogten nicht

entgegenstehe und dos domit begründet, dod hobe der Bundesgerichts-

hof eine Hoftung des beklogien Steuerberoters beioht, ohne ouf dcs
beiderseitige Verschulden on der Erstellung der Bilonz einzugehen, ver-

kennt er, doß bei der dortigen Konstellotion hierzu ouch kein Anloß
bestonden hotte: Einmol loßt sich schon dem Totbestond dieses Udeils

ein Mitverschulden der Gemeinschuldnerin nicht entnehmen, und zum

onderen hondelte es sich dort nicht um einen Foll, bei dem die Gemein-
schuldnerin den Steuerberoter bewuDt getöuscht hotte.
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Keiner der neben T. tötigen Gesellschofier oder Geschöfrsführer hot

zum Ausdruck gebrocht, dofl die ongegebenen Woren- oder Forde-

run gsbestö nde mit den totsöchlich vorho ndenen n icht übereinstim men

konnten. Soweit der Klöger vorgetrogen hot, im Herbst l98l hobe der

beider Dr. K.-KG tötige Geschöftsführer R. die Bilonzfölschung bezüg-

lich des Worenlogers bemerkt, laßt sich nicht zwingend {olgern, dos-

selbe müsse ouch für den Beklogien gelten; denn einmol mußte R. ols

Geschöftsführer mit den Firmen-lnierno besser vertroui gewesen sein

ols der Beklogte, und zum onderen konn nicht oußer ocht gelossen

werden, doß ouch er domols keine Einwönde erhoben hoi. Bei dieser

Sochloge konn nicht dovon ousgegongen werden, doß sich die von T.

vorgenommenen Fölschungen dem Beklogten hoben oufdröngen

müssen. Dofür, doß er etwo mit T. gemeinsome Soche gemocht hötte,

hot weder der Klöger Totsochen vorgetrogen, noch bestehen insofern

irgendwelche An ho ltspun kte.

Ob der Beklogte fohrlössig seine Pflichten ols Sieuerberoter verletzt

hot, konn offenbleiben; denn im Hinblick ouf die den geschödigten

Firmen selbst zuzurechnenden Töuschungshondlungen T. würde eine

fohrlössige Hondlungsweise des Beklogien - wie unter Ziffer 4 noch

cusgeführt wird - nicht ins Gewicht follen.

3. Auch die Kqusolitöt der Hondlungsweise des Beklogten für den bei der

Dr. K.-KG und D-KG eingetretenen Schoden ist nicht erkennbor, Die

Aullruggeber des Bekluglerr, die Dr: K.-l(G urrd D-KG, sind durch die
Bilonzen und den ihnen ieweils beige{ügten Vermerk des Beklogten

nichi getöuscht worden; denn der sie vertretende T. wußte, doß ihr

lnholt nicht der Wohrheit entsproch. Diese Kenninis mußten sich die

geschödigten Firmen zurechnen lossen. Mochten sie trotzdem ouf eine

Weise, die ollein ouf ihren Entschließungen beruhte, von den Johres-

obschlüssen Gebrouch, konn deren Anfertigung durch den Beklogten

nicht mehr ols Ursoche eines durch dieses Gebrouchmochen entston-

denen Schodens ongesehen werden.

4. Ferner steht einer lnonspruchnohme des Beklogten ouch $254 BGB

entgegen. Diese Bestimmung beschrönkt die Ersotzpflicht des

Schödigers, wenn bei der Entstehung des Schodens ein Verschulden

des Geschödigten, hier olso der Dr. K.-KG und der D-KG, mitgewirkt

hoi. Beide vertroi, wie im einzelnen ousgeführt worden ist, dem

Beklogten gegenüber ieweils T., der in Ausführung seiner Obliegen-
heiten hondelte. Für sein Tun hoben die Gesellschoften einzustehen;

den n er wo r ih r Vertreter im Sin ne von $ 3l BGB, der o uf die Kom mo nd it-

g ese I lsc h oft e nts p rech e n d e Anwen d u n g {i n d et ( Po I o ndt, 47. Aull., I 98 B,

Bei einem stillschweigenden Auskunftsvertrog mit einer Bonk oder einem

Lieferonten des Mondonten können Allgemeine Auftrogsbedingungen

o uch oh ne o usd rücklichen H inweis siil lschweigend ein bezogen werden.

Voroussetzung: die AGB sind bronchenüblich und der Vertrogsportner

bronchenkundig (vgl. Stoudinger-Schlosser $ 2, 51; Ulmer-Brondner-

Hensen S2, 80, 83 o. A. Loewe/Grof v. Westpholen/Trinkner $ 2, 32). Bei

Wirtschoftsprüfern wird mon die Bronchenublichkeit der Allgemeinen

Auftrogsbedingungen beiohen müssen (vgl. Ebke JZ 1986, lll5l. Die

Bronchenkundigkeit der Bonken dürFte eben{olls zu beiohen sein. Bei

Lieferonten des Mondonten muß eine Prü{ung im Einzelfoll erfolgen
(vsl. Ebke JZ 1986, lll5).

Hoben Steuerberoter und'Mondont einen Dritten in den Schutzbereich

des Steuerberotungsvertroges einbezogen, so g elten d ie Mod ifi kotionen

in den wirksom einbezogenen Allgemeinen Auftrogsbedingungen ouch

dem Dritten gegenüber. Andernfolls würde der Dritte im Schodenfoll

besser stehen o ls der Mo ndo nt ( Bro n d ne r ZIP 1984,1]93; U I m er-Bro n d n er-

Hensen 92, 69; Hopt Festschrift Pleyer, 368).

Hoftung des Steuerberolers
- Prüfung eines Anlogeprospektes
(OLG Homm Urt.v. l.6.l9BB - 25 U 256/86l

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Wird einem Steuerberoter ein Anlogeprospekt zur Prüfung vorgelegt,

so ist ihm eine spötere Abweichung der onerkonnten Werbungskosten

unter l0o/o nicht onzulosten.

2. Der Steuerberoter ist nicht für die Durchführung einer steuersporenden

Anloge verontwortlich. Er genügt seiner Hinweispflicht, do0 für den

We rb u n g s koste n o bzu g 197 9 d ie n otwen d i g e n E rwerbsvo ro u ssetzu n -

gen ouch 1929 geschoffen werden müssen.

Aus den Gründen:

Soweit die Klogerin die Beklogte dofurverontwortlich mocht, doß die ihr

zugeflossenen Werbungskosten ous dem Erwerb dieser Anloge im

Bouherrenmodell entgegen der Ankundigung im Prospekt nicht 1.l2.000,-

DM, sondern noch Prüfung durch dos zustöndige Finonzomt im Johr l9B4

nur109.615,6l DM fi979 0,- DM,l9B0 46.748,05 DM,l98l 62.867,56DM
entsprechend der Anloge I zum Betriebsprüfungsbericht betreffend der
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streitigen Bouvorhoben vom 31.7.1984l,liegt schon desholb keine Pflicht-

verletzung der Beklogten im Rohmen ihres Steuerberotungsmondots vot
weil diese Angoben in dem dem Steuerberoter R. ,,zur Prüfung" - so die
Aussoge des Zeugen S. - übergebenen Prospekts nur circo-Angoben
woren und die Höhe dertotsöchlich onerkonnten Werbungskosten inner-
holb der ublichen Abweichungen - co.llO.00O,- DM zu co.llz.000,- DM

- liegen und R. insoweit keine Bedenken zu hoben brouchte.

Aber cuch soweit die Werbungskosten nicht bereitslür1979,sondern erst

ob dem Johr l9B0 vom Finonzomt steuerlich onerkonnt worden sind, weil
ein entsprechender Abflufl - die Kreditontröge zur Vorfinonzierung der
Eigen kopito lsbetrö ge sind lo ut Betriebsprüfu n gsbericht erst o m l. 2. l9B0
gestellt worden - in 1979 noch nicht vorlog, hoften die Beklogte für einen
dodurch entstondenen Steuerschoden in1979,l9B0 und lg8l nicht.

Wie derZeuge S. ousgesogt hot, hot ersich seinerzeit Ende1979 mit dem
von seinem Klossenkomeroden K. erholtenen Prospekt on den Steuer-

beroter R. gewondt mit der Bitte, diesen Prospekt zu prü{en. R. hobe ihm

gesogt, dos Obiekt sei gut, dos könne er empfehlen. Sie müßten dos ober
1979 noch schnell obschließen, domit die Werbungskosten Iur1979 noch
berücksichtigi werden kön nien.

Domit hotte R. seine Berotungspflicht erfullt. Er hotte ousdrücklich dorouf
hingewiesen, doß die noiwendigen Erwerbsvoroussetzungen noch lgZg
geschoffen werden mußten und domit die Klogerin hinreichend oufge-
klort. Fur die Durchführung der steuersporenden Anloge wor er nicht
verontwortlich, zumol die Klagerin einmolvon einem Anlogeberoter, zum
onderen donn durch einen Notor beroten wor. Er wor lediglich weiter
verpflichtet, ouf Bedenken, die sich ous dem Prospekt ergeben konnten,
hinzuweisen. Solche Bedenken bestonden ober nicht. Die Ausweisung
derWerbungskosten wor korrekt, wenn derAbfluß noch in 1979 ertopte.
Abweichungen unterl00/o konnten unberücksichtigt bleiben. ln den Bou-
kosten woren 1,10.000,- DM Finonzierungskosten und Gebühren (ohne

Diso g io l enth o lten, so doß ei n erseits der Werbu n gskosteno ufwo nd o uch
reolisierbor wor, ondererseits der Klögerin und ihrem Ehemonn, dem
Zeugen S., ouch bewußt wor, doß Gebühren sowie Notorkosten und
o uch Steuerberotu ngskosien o nfo I len würden. Eine weitere U berprüfu n g

oblog dem Steuerberoter R., dem nur der Prospekt zur Prüfung vorgelegt
worden wor, nicht, und desholb ouch kein weiterer Hinweis ols der, doll
die Beteiligung noch 1979 erto$en mußte. Dieser Hinweispflicht ister noch
der Aussoge des Zeugen S. nochgekommen. Die Einzelheiten des
Erwerbs und die Wohrung der Periodizitöt und des Abflußprinzips zu
überwochen, oblog dem Steuerberotel dem nurder Prospektzur Prüfung
übergeben worden wor, nicht.

gemocht hot, welche subiektiven Anforderungen on die Sorgfoltspflicht
des Steuerberoters zu stellen sind, logen den ergongenen Entscheidun-

gen Fölle zugrunde, bei denen nicht der Vertrogsportner des Steuer-

beroters, sondern ein DritterAnsprüche on diesen gestellt hotte, lm Urteil

vom17.9.l9B5 - Vl ZR 73/84 Gl43/85: NJW 1985, lB0: EWIR $625
BGB,5/95 (Gröfe) - ging es um folsche Angoben, die ein für ein Unter-
nehmen tötiger Steuerbevollmöchtigter über dieses einem Geldgeber
gegenüber gemochi hofte. Der Bundesgerichtshof hot in Ubereinstim-
mung mit den Vorinstonzen vertrogliche Ansprüche verneint, die Soche

[edoch wegen einer möglicherweise bestehenden deliktischen Hoftung
oufgrund des $826 BGB zurückverwiesen. Er hot in diesem Zusommen-
hong ousgefuht, es hobe sich dem Steuerbevollmochtigten bei der
Abfossung seines Schreibens on den Dorlehensgeber möglicherweise
oufdröngen müssen, doß ein bestimmter in den Umsotz eingerechneter
Betrog nicht hobe zuireffen können. ln dem in der Entscheidung vom
26.11.1986 - lVo ZR 86/85 - (obgedruckt in WM 87 5.257:G11987,27:
EWiR g 826 BGB, 2/87,591(Gröfe) behondelten Foll hotte die betreuende
Steuerberotersozietöt ei n en vo n i h r erstel lten Zwischeno bsch I ußverm erk

mit der Schlußbemerkung versehen,,,lch erstotte diesen Bericht oufgrund
der vorgelegten Bücher und Unterlogen sowie der mir edeilten Auskünfte
und gegebenen Nochweise noch bestem Wissen und Gewisseni
obgleich sie noch ihrem eigenen Vorbringen wußte, doß die Buchführung
schwere Möngel oufwies. Hier hot der Bundesgerichtshof es für erheblich
geholten, welche Vorstellung sich die Steuerberotersozietöt bei der
Abfossung ihres Vermerks gemocht hotte, und demgemöß die Soche zur
weiteren Aufklö ru n g zu rückverwiesen.

Beide Fölle sind indes mitdem vorliegenden insoweii nichtzu vergleichen,
ols es um den beiden Firmen Dr. K.-KG und D-KG entstondenen Schoden
geht' Bei ih nen wo r Gegensto nd die Schodenersotzpfl icht Dritten gegen-
über oufgrund leichtfertig gemochterfolscherAngoben ($ 826 BGBI, und
der Bundesgerichtshof hot mit Recht dorouf hingewiesen, doß es für den
Schodigungsvorsotz ousreiche, wenn die Verfosser entsprechender
Erklörungen sich vorsiellten, diese könnten bei KrediVerhondlungen mit

einem Geldgeber verwondi werden und ihn zu einer ihm nochteiligen
Disposition veronlossen. Anders liegt es iedoch donn, wenn nicht ein

Außenstehender Opfer derortiger Erklörungen wird, sondern diese ledig-
lich dem Auftroggeber gegenüber obgegeben werden, der selbst die
folschen Unterlogen, ouf denen sie beruhen, zur Verfügung gestellt und
dqmit diese Erklörungen selbst veronloßt hot. ln einem solchen Foll konn
schwerlich ongenommen werden, doß der Erklörende einen Schoden-
eintritt bei seinem Portner in seine Uberlegungen einbezogen hot.
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Vorwürfe mochen (BGH in VersR 1965,292 5.2941. Do die Prüfungs-

pflichten des Steuerberoters in erster Linie dem lnteressenschutz seines

Mqndonten dienen, geht es zu dessen Losten, wenn er diesen Schutz

du rch fo lsche An go ben vorsötzlich zu nichte mocht (Gröfe/Su h r o.o.O.
S. 36). Nöhme mon hingegen on, doß der Steuerberoter noch einem

folgenlosen Hinweis gleichwohl ous eigener lnitiotive weitere Ermitt-

lungen onzustellen hötte, liefe dos dorouf hinous, doß iener seinem

Mondonten stets eine,,Mindestunzuverlössigkeit" (Spöth o.o.O.
Rdn r. ll2), gegebenenfo I ls sogo r,,Mindestu n g lo ubwü rd ig keit" u nter-

stellen müsse. Dies ober ist bei einem Verlrog, in dessen Rohmen beide
Porteien einonder zu loyolem Verholten verpflichtet sind (Spöth o.o.O.
Rdnr. Z9), nicht ongöngig. Es würde die dem Vertrogsverhöltnis inne-

wohnende Pflicht des Mondcnten zur Uberstützung des (betriebs-

fremden) Steuerberoters unberücksichtigt lossen und zugleich den ver-

troglichen Pflichtenkreis des Steuerberoters, der donn - ohne ent-

sprechenden Auftrog und ohne Entgelt - eine Art,,Unterschlogungs-
prüfung" durchzuführen hötte {Spöth o.o.O. Rdn. 313), sprengen.

Gemessen on den Sorgfoltsonforderungen, die für den mit der Bilonz-

erstellung betrouien Steuerberoter gemeinhin gelten, ist ein oblektiver
Pflichtenverstoß des Beklogten bei der Zusommenstellung des Zohlen-
werks in den Johresobschlüssen mithin nicht festzustellen.

Ob der Beklogte den Abschlüssen ouch die erwöhnten Vermerke über
eine pflichtgemöße Prüfung der einzelnen Wedonsötze beifügen
d urFte, ist eine o ndere Fro ge. Soweit er geltend gemocht hot, sie d ü rFten

nicht gesondert betrochiet werden, do er in ihnen ieweils ouf die
Bilo nzerlö uteru n gen oder seinen sch riftlichen Bericht verwiesen ho be,

vermog ihm der Senot nicht zu folgen; denn ous ihnen ergibt sich nicht

mit hinreichender Deutlichkeit, unter welchen Einschrönkungen

U mfo n g und Tatig keit seiner Arbeiten gesto nden ho ben. lnsbesondere

gilt dos für die werlmößige Prüfung der der D-KG gegen die Dr. K.-KG

zustehenden Forderungen. Mithin bestehen insoweit ernsthofte

Zweifel, ob der Beklogte seine Pflichten ols Steuerberoter ordnungs-
gemöß erfullt hot, doch konn dos letztlich dohinstehen.

2. Es ko nn nömlich nicht festgestelli werden, doD der Beklogte - soweit er
oblektiv pflichtwidrig gehondelt hoben sollte - den der Dr. K.-KG und

D-KG entstondenen Schoden mindestens bedingt vorsötzlich herbei-
gefuh4 d. h. den Erfolg seiner oblektiv nicht zutreffenden Erklörungen

vorousgesehen und in seinen Willen oufgenommen hot.

Soweit sich der Bundesgerichtshof in den vergongenen Johren mit

derortigen Frogen zu befossen hotte und Ausführungen dorüber

Zurückbeho ltungsrecht des Steuerberoters
- Originolunierlogen des Mondonten

- Allgemeine Auftrogsbedingungen der Steuerberoter

und Steuerbevoll möchtigten

- Anmerkung
(LG Koln Ufi.v.27.10.1987 -115196/87, NJW l9BB, 16Z5)

Leitsötze:

l. Dem Steuerberoter steht kein Zurückbeholtungsrecht on Buchhol-

tungsunterlogen seines Auftroggeb ers znt wenn die AGB des Steuer-

beroters vorsehen, doß er noch Beendigung des Auftrogs die,,Hond-
okten" on den Mondonten herousgeben muß.

2. Aur Auslegung der ,,Allgemeinen Auftrogsbedingungen der Steuer-

beroter u nd Steuerbevoll möchtigten'1

Zum Sqchverholt:

Der Mondont forderte noch Kündigung des Steuerberotungsvertroges

die Herousgobe der überlossenen Buchholtungsunterlogen (Bonkous-

züge, Kossenbuchblötter, Woreneingongsrechnungenl. Der Steuer-

beroter berief sich ouf sein Zurückbeholtungsrecht wegen offener

Gebührenforderungen. Dos Amtsgericht lehnte den Erloß einer beon-

irogten einstweiligen Verfügung ouf Herousgobe der Buchholtungs-

unierlogen zu treuen Hönden on die Steuerberoterkommer ob. Die

Berufung des Mondonten zum LG Köln wor erfolgreich.

Aus den Gründen:

Der Antrog ouf Herousgobe der vom Ast. ge{ordeden Unterlogen ist

begründet. Dem Ast. steht ein solches Recht ouf Herousgobe seiner

Unterlogen noch Beendigung des Verlrogsverhöltnisses zwischen ihm

und dem Antrogsgegner zu.

Bei den geforderten Unterlogen hondelt es sich - worouf die Kommerzur

Klorstellung hinweist- nicht um Dokumente, die dieArbeitsergebnisse des

Ag. entholten,sondern um die Originolunterlogen desAst., die dieserdem

Ag. zur Beorbeitung übergeben hot. Es hondelt sich somit um Unterlogen

i. S. von Nr.ll lll derAllg. Auftrogsbedingungen des Ag., nicht hingegen um
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Ergebnisse von dessen Tötigkeit. Diese Unterlogen hot der Ag., nochdem
dos Vertrogsverhöltnis zwischen den Porteien beendet ist, herouszugeben,
ohne doß ersich dobei ouf ein Zurückbeholtungsrecht gegenüberdem Ast.
berufen konn. Hierbei konn die Froge, ob dem Steuerberoter grundsötz-
I ich ein gesetzliches Zu rückbeho ltun gsrecht o n U nterlogen - gegebenen-
folls on welchen? - zusteht, hier offenbleiben (vgl. u.o. BGH, VersR lgBO

26412661; OLG Düsseldorf, NJW 1977,1201; OLG Homburg, NJW 1983,

2455; LG Soorbrücken, Urt.v. 23.12.1986 - 17 S 563/86; OLG Düsseldorf,
Urt.v.9.l0.1986 - lB U 83/86; Keller, in MünchKomm, 2. Aufl. [1986],

$223 Rdnr.53; Wolf, in: Soergel, BGB, ll. Aufl. [1986], $223 Rdnr.48;
PolondtHeinrichs, BGB 46. Aufl. $ 273 Anm.5d; Tousend, Die Hoftung
des Steuerberoters gegenüber Unternehmen und Finonzomt, 1979, S.lll;
Brenner, BB i984, 842;Zeiler,BeIr1987,2136l. Denn im vorliegenden Foll

hoben die Po*eien einen schriftlichen Vertrog über die Tötigkeit des Ag.
geschlossen, dem die Allgemeinen Auftrogsbedingungen der Steuer-
berqter und Steuerbevollmöchtigten zugrunde gelegt worden sind.

Somit ist ollein ouf dos Verlrogsverhöltnis und dessen Abwicklung diese
verlrogliche Regelung onzuwenden, ous der sich ein Zurückbeholtungs-
recht des Ag. nur on den ,,Ergebnissen der Totigkeit" des Steuerberoters,
nicht hingegen on den vom Ast. vorgelegten Schriftstücken und Unterlo-
gen ergibf letzteresindvielmehrin Nr.ll llldefiniertund,wiesich ous Nr.llll
ergibt, noch Beendigung des Auftroges herouszugeben. Durch die vor-
stehende vertrogliche Regelung, welche noch dem Willen der Porleien
($$133,152 BGB) die in Rechtsprechung und Literotur streitige Froge des
Bestehens und des Umfonges des gesetzlichen Zurückbeholtungsrechts
l9 27 3 BG B) ersichtl ich o bsch I ießend o n derweitig regel n sol lte, wird dem-
zufolge der Bekl. verpflichtet, die hier in Froge stehenden Unterlogen
herouszugeben. Demzufolge trifFt ouch die Annohme von Zeile r (Betr1987,

21371 nicht zu, ein vertroglicher Ausschluß des Zurückbeholtungsrechts
durFte so gut wie nie in Froge kommen.

Soweit derAg. bei der Erörterung im Termin dorouf hingewiesen hot, diese
vertrogliche Regelung sei seinerAuffossung noch unklol so bedorf es hier
keiner obschließenden Stellungnohme zu dieser Froge. Selbst wenn dies
so wöre, konn eine Unklorheit in den vom Ag. verwendeten Auftrogs-
bedingungen nicht zu Losten des Ast. gehen. Vielmehr muß der Ag. sich

eventuelle Unklorheiten selbst entgegenholten lossen; bei Zweifeln in der
Auslegung gehen diese zu seinen Losten (95 AGB-Gesetz). Diese Rege-

lung ist ongesichts derTotsoche, doß derAg. es in der Hond hot, insoweit
für klore Vertrogsbedingungen zu sorgen bzw bei seinen Verlrögen
entsprechend eindeutige Regelungen zugrunde zu legen, nicht unbillig.

Eine Verpflichtung zur nöheren Uberprüfung der Unterlogen über den vor-
hondenen Worenbestond hötte des weiteren ober ouch besionden,
wenn der lnholt dieser Unterlogen offensichtlich mit den iotsöchlichen
Verhöltnissen nichi in Einklong zu bringen gewesen wöre. Allgemein gilt
indes für den Umfong der Sorgfoltspflichten des mit der Bilonzoufstellung
beouftrogien Steuerberoters, doß dieser ouf die Vollstöndigkeit der
Unterlogen und Auskünfte seines Mondonten vertrouen dorf, soweit er
keine Zweifel hot und Fehler fur ihn nicht erkennbor sind (Spöth, Die zivil-
rechtlichte Hoftung des Steuerberoters, 2. Aufl.,1979,Rdnr.78 miI zohl
reich en No chweisen; G röfe/Su h r, Die H oftu n g des Steuerberoters, 1928,

S. 34 und 3B). Hierunter follen ouch Angoben des Mondonien über den
Umfong der Worenbesiönde und deren Bewertung (Gröfe/Suhr o.o.O.
S. 34r OLG Nurnberg bei Messmer/Spöth, Frogen der Berufshoftpflicht in

DSIR 1966, S.l9l). Diese Risikoverleilung, die in Nr.2 Abs.3 und 4 dervom
Beklogten verwendeten AGB ihren Niederschlog gefunden hot, beruht
dorouf, doß die mengenmößige Erfossung und Zusommenstellung der
Worenbestönde ein interner Betriebsvorgong ist. Für die Vollstöndigkeit
und Richtigkeit einer solchen Bestondsoufnohme muß der Mondont, der
sie cus eigenem Mitedeben kennt, einstehen, nicht hingegen der Steuer-

beroter, der, wie ouch hier der Foll, betriebsfremd ist (vgl. Spöih o.o.O.,
Rdnr. ZB f.l. Demgemöß trifft den Steuerberoter grundsötzlich nicht die
Pflicht, dos ihm zur Verfügung gestellte betriebsbezogene Moteriol ouf
dessen moterielle Richtigkeit hin zu überprüfen. Vielmehr hot er es, wenn
d iesbezü g I ich e Zweifels{ro gen o uftreten, do ro uf h i n zu u ntersuch en, o b es

für einen hondels- und steuerrechtlichen Vorschriften entsprechenden
Abschluß ousreicht (Gröfe/Suhr o.o.O. S. 3B).

Totsöchlich bewegte sich dos Anwochsen der Worenvorröte bei der
Dr. K.-KG und entsprechend der Forderungen der D-KG in den Johren
1979bisl98l in überous ouffölligen Größenordnungen. Wollte mon ober
ous diesem Umstond eine gesteigerte Aufklörungspflicht des Beklogten
herleiten, so stellte sich ols nöchstes die Froge, ob er dieser Pflicht nicht
dodurch hinreichend Rechnung getrogen hot, doß er - wie er dem
Zeugen Dr. K. ouf Vorholt noch dem 6. Dezemberl992telefonisch bestö-
tigt hoben soll-seine Bedenken T. mitgeteiltund sich von diesem hotüber-
zeugen lossen, doß es mit den Angoben seine Richtigkeit hobe. Aner-
konntermoßen erfullt der Steuerberoter ols Ersteller der Bilonz seine
Aufklörungspflicht dodurch, doß er seinen Auftroggeber ouf die bei ihm

oufgetretenen Zweifelsfrogen hinweist {Gröfe/Suhr o.o.O. S. 39). Soll er

sodo n n den noch die Bilo nz o uf der Grund loge der zu r Verfüg un g gestel l-

ten Unterlogen errichten, konn ihm iedenfolls der Auftroggeber wegen
etwoiger Nochteile, die ihm gerode hierous entstehen, spöterhin keine
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Firmen Dr. K.-KG und D-KG fur die Johre 1979,1980 und l98l ou{ gefölsch-

ten Unterlogen beruhten, eine bereits im Johre l9l9 besiehende Uber-

schuldung entgegen der wohren wirtschoftlichen Loge dort keinen

Niederschlog gefunden hotfe und diesen Unternehmen infolgedessen

ein die Klogeforderung übersteigender Schoden entstonden ist, so recht-

fedigen diese Umstönde doch nicht den geltend gemochten Anspruch.

Dieses wü rde viel m eh r voro ussetzen, d oß der Beklo gte bei der Aufstel I u n g

u nd U nterzeich n ung der Jo hreso bsch lüsse oblektiv pflichtwid rig geho n-

delt hot (,l.), der Pflichtenverstoß ihm ouch sublektivzuzurechnen ist (2.), sein

Verholten furdie Entstehung des beider Dr. K.-KG sowie der D-KG einge-
tretenen Schodens ursöchlich wor (3.1, dos Verschulden ouf seiten der
geschödigten Firmen nicht derort überwog, do0 demgegenüber die
Hondlungsweise des Beklogten ihre Bedeutung verlor (4.), und ihm

schließlich nicht die Einrede unzulössiger Rechtsübung zusteht (5.). An

dieser Voroussetzung fehlt es.

l. Bei der Erstellung der Johresobschlüsse fur die Dr. K.-KG sowie die
D-KG stützte sich der Beklogte ouf die ihm zur Verfügung gestellten

lnventurunterlogen dieser Unternehmen, die f. zwor verfölscht hotte.

Dieser hotte ihn nicht nur in seiner Eigenschoft ols Geschöfts{ührer der
^r/^ 

., I l. r n I , I I 7..'. I ., I I' r I I

U-l\\2 mlT Oer nler ln KeOe SlenenOen lc)rlgKelT OeoUTTrogI/ s()rl(]errl uos

zugleich ouch für die Dr. K.-KG geton. Bei ihr bekleidete T. offiziell zwor
weder die Stellung eines Gesellschofters noch die eines Geschöfts-

führers der Komplementör-GmbH, doch hotte er-wie ouch derZeuge
Dr. K bei seiner Vernehmung durch dos Londgericht im einzelnen

geschildert hot und wie sich des weiteren ous dem Urteil des Lond-

gerichts Bielefeld vom lB.7.1986 ergibi - oufgrund der zwischen der
D-KG und der Dr. K-KG getroffenen Vereinborung vom 30.3.1926 dort
eine derorl beherrschende Stellung inne, doß er ongesichts der weit-
reichenden Zustim m ungso bhö n g igkeit dieser Firmo nicht n ur fo ktisch,

sondern ouch rechtlich deren Geschöftsführern Weisungen erteilen

konnte. ln seinen Verontwortungsbereich fiel ouch die Erstellung der
lnventuren. Er wor für den Beklogten der Vertreter der Auftroggeber
und dorüber hinous ols die ouch für die Dr. K.-KG sochlich zusiöndige

und zudem mit deren innerbetrieblichen Abloufen und Gegeben-
heiten bestens vedro ute Persö n I ich keit der Ansprech po rln er.

Do dem Beklogten lediglich derAuftrog erteiltworden wor, ieweils den

Johresobschlufl zu erstellen, wöre er zur mengenmößigen Ermittlung

der lnventurbestönde grundsötzlich nur verpflichtei gewesen, wenn
dos ousdrücklich vereinbort gewesen wöre. Dos ober wor ouch noch

dem Vortrog des Klögers nicht der Foll.

Nicht zulelzl konn der Ag. überdies die Vertrogsbeziehung insoweit

gestolten, ols er ieweils einen Vorschu0 ouf seine Forderung verlongen

konn, so doß er in vergleichboren Follen nichi schutzlos ist.

Es besteht ouch ein Verfügungsgrund. Der Ast. hot hinreichend deutlich

gemocht und belegt, doß er die geforderten Unterlogen sowohl fur die

Steuererklörung beim Fino nzo mt ols ouch fur die Abwicklung eines Brond-

schodens gegenüber der Versicherung benötigt. Es bedorf keiner weite-

ren Dorlegung, doß durch nicht rechtzeitige Vorloge der Steuererklörung

beim Finonzomt mit nichi unerheblichen Nochteilen gerechnet werden

muß. Selbst wenn es dem Ast. gelungen sein sollte, insoweit einen Auf-

schub zu erreichen, ist dieser regelmö0ig zeitlich begrenzf demgegen-

über ist der rechiskröftige Abschluß eines gerichtlichen Verfohrens über

die Gebuhrenforderung des Ag. derzeit nicht obzusehen und es konn

dem Ast. nicht zugemutet werden, so longe ouf die Herousgobe seiner

Unterlogen zu wcrten. Auch zur Abwicklung seines Versicherungs-

schodens sind die Unterlogen, wie er überzeugend dorgelegt hot,

erforderlich und die Dringlichkeit hinreichend dorgeton.

Anmerkung:

Der BG H hot d u rch Ur!.v.17. 2.1988 ( G I l9BB, ll Z : WM 1988, 627 I g ekla 4
doß dem Steuerberoter ein Zurückbeholtungsrecht on seinen Arbeits-

ergebnissen zusteht. Dos LG Köln hot mit derwohl überwiegenden Au{-

fossung eine Zurückbeholtungsrecht on den Originolunterlogen des

Mondonten verneint.

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-ll, l9BBl

Abtretung
- des Steuererstotiungsonspruchs

:geschöfismößige - $46,4 AO
: Vorousobtretung, $ 3 AGBG

Allgemeine Geschöftsbedingungen
- Abtretung v. Erstottungsonsprüchen

- wirksome Einbeziehung in StB-Vertrog

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, 1 Johr

Anlogeberotung

- Abgrenzung zur Anlogevermittlung

88, 50
88, 50
88, 94

{LSI

88, 94
(LS)

88,215,217
88, t22

88, 3

- Prospektprüfung

- Prüfung des Grundstückswerts

: stro{bore Hondlung d. lnitiotors

: Prospektobweichung, l0o/o bei WK
: wirtscholtliche -

- Prognosen

Antrog
- lnvestitionszuloge

Anwoltsvertrog

- Ende des -
- mit ousgeschiedenem Sozius

{ts)
88,217
88, 76

(LS), 90
88, 79

88, 155

88,217
88, 76

{LSI

88,204

88,61
88,204

{LSI

208

88, 182
{ts)

221



Arglisteinwond
- noch ,,Einschlofen d. Verhondlungen"

Bouherrenmodell

- Aufgobengebiet des Treuhönders

- Beteiligung trotz steuerlicher Risiken

- Schodenersotz, negoiives lnteresse

- obiektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

- Ziel des -
Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeit

: über Ausgleichsonspruch, S 89 b HGB
: Ken ntnis d. Steuerou{hebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondotsübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, 9173 1,2 AO
- grobes Verschulden

: Belegverlust
: Krisensituotion
: des Mcndonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens
: Mitorbeiter-Kontrolle

Beschlognohmeverbot S 9Z StPO

- Buchholiungsunterlogen
- Johresobschluß

- notorielle Urkunde

Beweislost

- Buchungs{ehler

- Kousolitöi
:2. Pflichtverletzung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunlerlogen
- Schoden

: bei rechtmößigem Alternotiwerholten

: Aussichten d. Vorprozesses
: Belegvernichtung d. StB
: Schötzungsschoden

- {ür Verhondlungsergebnis

Bilonzerstellung

- Belehrungspflicht
: ouffölliges Anwochsen d. Worenbestondes

- Buch{ölschung d. Mondonten
- Prüfungspflicht

: Bewertung d. Woren u. Forderungen
: Worenbestond

Buchführungsouftrog

- Auftrogsinholt
- Belehrungspflichten

: Belegoufbewohrung
- Ordnungsmößigkeit der Buchführung

: Belegoufbewohrung, Gostwirtsmondct
: Grundoufzeichnungen

Buchholtungsunterlogen

- Vernichtung, Schodendo rlegung

Bürovorsteher, Hoftung

- d. Notors

Dritlhoftung

- Anwoltsvertrog
- stillschweigender Auskunftsvertrog

- Sieuerberotungsvertrog mit OHG
- Verlrog mit Schuizwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber

: Biionz- und Konkursglöubiger

Ermittlungspflicht d. StB's

- bei Mondotsübernohme

Frislenkonlrolle

- Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Gewinnousschüilung

- mit Minelobfluß

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- wegen steuerlicher Folgen

- im Treuhondverirog

- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- gespeicherte Buchholtungsdoten

- Mondontenunierlcgen
- von Provisionen

Honororonspruch des StB's

- Abschlußvororbeiten,
$35 Abs.3 StBGebVO

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. S 615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot

- Minderung d. -
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV

- sonsrige Törigkeir, $33 Abs. Z STBGebVO

lnventur
- Buchfölschung d. Mondonten

lnvestitionszuloge

- Auftrog zur Beontrogung d. -
Korenzfrist

- Kenntnis d. StB's von BGH-Rechtspr.

Kossenbuch

- Belegoufbewohrung

Kousolitöt

- Beteiligung om Bouherrenmodell
trotz Steuenisiko

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Kenntnis des Sleuerrechts

- Korenzfrist bei neuer Rechtspr.

- Proxis d. Finonzvewoltung
- Rechtsprechungsönderung

: Ehegotten-Betriebsoufspc ltung
: Grundewerbssteuer

im Bouherrenmodell

Klogeouftrog
- Beschwerde{rist, Ablehnung der Prozeß-

kostenhilfe

- vorsorgliche Kloge

- Rechtsmittelouftrog

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Konkurrenzverbol

- des ongestellten RA

Konkursverwolter; Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

88, 76
{LS)

88, 183

88, 164
{LS)

88, l8
{LS)

88, 2
88,174
88, 2

88, 60, t98
204 (LS)

88,83, 128
88, 29

88, 128
88,215
88, 8s

88,206

88, 155

88, 184

88,147

88,150
88, 36

(LS)
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88, 55,189
88, 150
88,150

88, 61

88, 3
88, 189

88, t42
88,142
88, 26

88,26,142
88,142

88,133
88,95, r0l

88, I l7
88, 94
88,182

(LS)

(LS)

88,146

88,206
88,206

88,157

88, t46

88, t46
88,157

88,146

88,204
{LSI

88, 89
88, 106

88, 95
88, 94

{LS)

88, 46
88,122
88, t50

88,46, 150
88, 3

5. Der Mondont konn nicht durch fehlerhofte Bilonzen getöuschtwerden,
wenn er bzw. sein Vertreter die Unrichtigkeit der Bilonz kennt.

6. Steht ein vorsöizliches Verholten des Mondonten einer fohrlössigen
Pflichverletzung des Steuerberoters gegenüber, so bleibt der Beitrog
des Steuerberoters on der Schodenentstehung unberücksichtigt.

Aus den Gründen:

Der Steuerberoter hotte für die D-KG und die Dr. K.-KG in den )ahren1979
bis l98l deren Johresobschlüsse zu fertigen. Er versoh die Bilonzen mit in

etwo g leich lo utenden Vermerken,

,,Dieser Johresobschlu0 wurde von mir oufgrund der Buch-

führung der Gesellschoft, der mir zur Verfügung gestellten

Unterlogen und edeilten Auskünfte unter Beochtung der
gesetzlichen und gesellschoftsrechtlichen Bestimmungen

erstellt. Die Buchführung und die einzelnen Werlonsötze hobe
ich pflichtgemöß geprüft mit der Einschrönkung, doß ich die
Prü{ung des umfongreichen Worenbestondes ouf Stich-

proben beschrönkte. Einzelheiten ergeben sich ous den
Bi lo nzerlö uteru n gen."

UberdosVermögen derDr. K.-KG und der D-KGwurd elgl2und l9B3 dos
Konkursverfohren eröffnei. Der Konkursverwolter der beiden Firmen nimmf
den Steuerberoter ouf DM 900.000,- in Anspruch. Er trögt im wesent-
lichen vor, bei der Dr. K.-KG hötten sich Bilonlölschungen in Millionen-
höhe in der Position ,Worenbestond, Roh- und Hilfs- und Betriebsstoffe"
herousgestellt. Die lnventurlisten seien so longe ,,nochgebessert worden'j
bis die zum Bilonzousg leich erforderlichen Zo hlen erreicht gewesen seien.

Bei der D-KG sei porollel die Position ,,Forderungen on verbundene
U nterneh men" gestiegen.

Geschaftsführender Gesellschofter der D-KG wor der Koufmonn T. Die

D-KG wor on der Dr. K.-KG beteiligt. Letztere wor oufgrund einerVerein-
borung in ollen wesentlichen Frogen von der D-KG obhöngig. Der Kouf-

monn T. wurde durch dos Londgericht Bielefeld rechtskröftig wegen der
Verfölschung von lnventuren und Hondelsbüchern verurteilt.

Dcrous, doß der Beklogte es unterlossen hot,vorAufstellung der Bilonzen
der genonnten Unternehmen die Originol-Unterlogen einzusehen, den
Bestond on Woren {bei der Dr. K.-KG) und on Forderungen (bei der D-KG)
zu prü{en sowie letztere richtig zu bewerten, konn der KlögerAnsprüche
wegen eines diesen Firmen erwochsenen Schodens nicht herleiten. Geht
mon entsprechend seinem Vortrog dovon ous, doß die Bilonzen der

t

88, 63
88, 63
88, r96

57
00

88,206
88,206

88, t00
88, 9
88, 79

54
LS)

88, 29
88, 83

88,
88,95,

88, 184
88,153, 165

88,165

88, r50

88,142
88, r8

(LS)

88, t64
{LSI

88,164,177
{LS)

88, 2
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88, 54
(LS)

88,
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 'll/88
- Steuerhoftung

Koslenerstoltung im Regr.eßprozeß

= Privotgutochten

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthcftung
- Rechtsberotung d. StB/Wp
- Schötzungsschoden

- Treuhönderhoftung

- Vertrog mit Mehrfochberuflern

Mondontenpflichten
- lnformotionen on StB

Mo ndo nten u nlerlog e n

- Rückgobe d.

Mondotsübernohme
- Belehrungspflicht

- Ermittlungspflicht

Mehrfochberufler
- Anwendborkeit von Veriö hrungsvorschriften

{gS5l BRAO,68 StBerG,5lo WPO}

Mitverschulden

- Buch{ölschung

- richtige In{ormotion on StB

- Prüfung d. vom StB erstellien Steuererklörung

- d. Vertreiers d. Mondonten, S 3l BGB

Nochbesserung

- Recht d. StB's zur Nochbesserung

Noior
- Belehrungspflichten

: über Soziolbindung
- Beschlognohmeverbot, g9Z SIPO

- Veriö hrungsbeginn d. Amtshoftungs-
o nspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobep{licht der Provision

- Schodenersotzpf licht

- Veriöhrung des Herousgobeonspruchs

Prozeßkostenhilfe

- Beschwerdefrist

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigungsmondoi und Ausgleichs-

onspruch, S89b HGB
- Dritthoftung

- Konkurrenzverbot

- Verkehrs-/Prozeßonwc li

Rechtsberotung/Rechtsbesorgun g

- Geltendmochung v. Schodenersctz-
onspruch

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung
- negotives Interesse, Kopitolonloge

- Möngelbeseiiigung, Recht d. StB's

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Verschulden bei Vertrogsobschluß

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung,9l62 AO
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Sozietöt
- ousgeschiedener Sozius im Briefkopf

88, 54
(LS)

88, t8
{LS}

88, r8
(LS]

88, 94
(LS)

88, I 83

88, 55

88,206
88,206
88, 26
88,212

88, t8
{LS)

88, 60,198
(LS}

88, 198
(LS)

88, 60

88,142

88, r08
88, l9
88, t9

88, 94
{LSI

88, 94
{LS}

88, 94
{LS)

88,154,182
{LS]

88, 3t

88,204
{LS)

88, 94
{LSI

88, 94
{LSI

88, 76
{LS)

die erteilte Steuerbefreiung steuerwirksom wor, konn von einem Schoden
der Klögerin, der im Wege eines Feststellungsbegehrens hötte verfolgt
werden können, nicht gesprochen werden. Der Abschluß der Vertröge
vom 16. 12.1981 önder1 doron nichts. Denn trotz dieser Vertröge bestond
die Maglichkeit, bis zum Fristoblou{ einen der Befreiung entsprechenden
Sochverho lt zu schoffen. Ein frü heres Entstehen der Steuersch u ld sieht dos
Gesetz in $ 3 Abs. 4vor,Wenn der steuerbegünstigte Zweck oufgegeben
wird. Dos setzt ober einen Sinneswondel des Antrogstellers mit enispre-
chender Monifestotion vorous. Dovon konn hier nicht ousgegongen
werden, do die KG von Anfong on oufgrund eines lrrtums einen steuer-
schödlichen Weg beschritten hot.

88, lt
88, 24
88, 33
88, 44
88, 55

88, 183 - Vertrog mit -

- Tod des Sozius/Mondotsübernohme

Steuerberoter
- Konkurs des -
Steuerberolungsgeselz

- $l Abs. 2 Nr.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberolun gsvertrog

- Douermondot und Beroiungspflichten

- Investitionszulogeno ntrog

- Kündigung durch Mondonten
- mft oHG
- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung

- Steuergestoltungsberotung
: Anderung der Pochtforderung
: gleichwertige Gesto ltungsmög lichkeiten
: Nießbrouch

: Scheingeschöfte z. Steuervermeidung
: Vertrogsönderungen
: unentgeltliches Wohnrecht

Steuererklörung

- Anforderung d. EW-Bescheides

- Prüfung der Auskunft d. M.

Sleuergesloltungsberotun g

- Anderung der Pochtforderung

- g leichwertige Gestoltungsmöglichkeiten
- Nießbrouch

- Scheingeschöfte z. Sleuervermeidung

- Vertrogsönderungen
- unentgeltliches Wohn recht

Steuerhinterziehung

- Berufsp{lichverletzung

- ESt-Vorouszohlung

- USt-Voronmeldung

Testomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Aufhebung der Steuerbefreiung

- Belehrung über steuerliche Risiken

88, 2

Hoflung des Steuerberolers
- Buchfölschungen des Mondonten
- Prüfung der lnventurunterlogen

- Anmerkung
tOLG Homburo Ud.'.,.6.5.1988 - BtJ171/84

94
(tst

88,

88, 86
88, I 89

88, 1 t6
{LS}

88, 2

88, 9s
88, 155
88, t74
88, 79

88, 3

88 rÄ5
88,171
88,177

(LS)

88, 160
88, 160

88,159Leitsötze (d.Verf.)'

I . Der Auftrog zur Ersiellung des Johresobschlusses verpflichtet nicht zur
mengenmößigen Ermittlung des lnventurbestondes.

2. Der Steuerberoter konn ouf die Vollstöndigkeit der Mondontenunter-
logen und die Richtigkeit der Mondontenouskünfie verlrouen; dies gilt
ouch für dessen Angoben über den Umfong der Worenbestönde und
deren Bewertung.

3. lst dos Anwochsen der Worenvorröte, der Forderungen etc. oufföllig,
so hot der Steuerberoter den Mondonten ouf die oufgetretenen
Zweifel hinzuweisen. Soll er dennoch die Bilonz ouf der Grundloge der
zurVerfügung gestellten Unterlogen erstellen, konn spöter gegen ihn
nicht der Vorwurf pflichtwidrigen Verholtens erhoben werden.

4. Die bedingte lnkoufnohme des Schodeneintritts durch den Steuer-
beroter konn nicht ongenommen werden, wenn der Mondont selbst
durch gefölschte Unterlogen den fehlerhoften Johresobschluß des
Steuerberoters vero n Ioßt hot.

88, r83
88, I 83

88,

88,
88,
88,
64,

89
9
2

177
{LS)

88, r6s
88,171
88,177

(LS)

88, 160
88, t60
88, r59

88, I 16
(LS)

88, 1 t6
(ts)

88, I t6
(LS)

88, 41

88, 106
88, r50,182

{LSI
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LS)
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: einheitliche und gesonderte Gewinn-
feststellung wird obgelehnt

- Bonitötsgorontie stott Bonkbürgschoft

- Funktionströgergebühren
: Vereinborung erfolgsunobhöngiger -

: Wertholtigkeit der -

- Hoftungsousschluß f. steuerliche Folgen

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe
Fohrlössigkeit

- Kostendeckungslücke, Hinweispflicht
- Mietgoroniie und Bonkbürgschoft

- P{lichten des - im Bouherrenmodell

- Prüfung d. Rohboumoßnohme
u. d. Gewerke

- Schodenersotz, negotives lnteresse

- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-
mieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

- Wertholtigkeit des Bouvorhobens

- Zohlung vor Bougenehmigung

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung,
S826 BGB
: prognostische Anlogeberotu ng

Veriöhrung, S5l BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentsiehung und

Mondotsende

Veriöhrung, $ 68 StBerG {5 5l o WPO}
- Herousgobeonspruch

- Kenntnis des Fehlers u.d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeberotung
: Aufgobe d. steuerbegünstigten Zwecks

: Bestondskroft des Steuerbescheides
: Betriebsprü{ung
: Feststellungskloge
: Fristoblouf
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Provisionsonnohme u. Anlogeberotung
: Zohlung der Steuer
: Zustellung d. Steuerschodens

- bei Vertrog mit Mehrfochberufler

Veriöhrung, g 839 BGB -
onderweitige Ersctzmöglichkeit

88, 3
88, 4r

88, 198
(LS)

88, 189,198
{LS)

88, r50

88,195,198
{LSI

88, t50,182
(LS)

88,189
88, I 82

(LS)

88, 8l

88,37,61
88, 37

88,37,61

88,204
{LSI

88, 145

88, I t0
88,204

(LS)

- Veriöhru
: durch

ngsu nterbrech u ng
Mohnbescheid

88,143, r69
88,143,169

88, r69
88, 205
88, I t3
88, I t0
88,144
88, t22
88, 55

88, 18
(LS)

88,122

88, 153

88, t7l

88, 77

88, 1l

88,164
{LS}

88, I l7
88,117
88,174
88,174
88, 117

88, lt7

88,220
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Hoftung des Steuerberqlers
- Veriöhrung des Schodenersotzonspruches, $68 StBerG

- Entstehen der Steuerschuld, Schoden
(OLG Düsseldorf Urt.v. l0.3.l9BB - lB U 199/B7l

88, 46
88, 46
88, 198

{LS)

88,55, l5l,182
(LS), 189 Verschulden

- Proxis d. Finonzverwoltung

- gleichwertige Gestoltungsmög lichkeiten

Versicherungsschulz

- Nochbesserungskosten

- Treuhondtötigkeit

Vorteilsousgleich

- wegen eingetretenen Steuenvorteils

Wettbewerb/Mondontenschutz
- des ongestellten RA

Wiedereinsetzung
- Frisienkontrolle
: Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Wirtschoftsprüfer
- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitspopieren
- Beweislcst

- Dorlegung d. Schriftstücke

- on DATEV-Dcten

- Grundsotzurteil
- on Houptobschlußübersicht

u. Umbuchungsliste

- Herousgobepfllcht, s. d.

- on Originolunterlogen d. Mondonten

88,
88,

137
66

Leitsotz (d.Verf.)'

Wurde dem Mo ndo nten zu nöchst eine U n beden klich keitsbescheinig un g

und domit eine Steuerbefreiung {ur die Grunderwerbsteuer erteilt, so

entsteht die Steuerschuld und domit der Schoden erst, wenn die Frist von

drei Johren verstrichen ist, innerholb der dos Grundstück zu steuer-

begünstigten Zwecken verwendetwerden muß. Etwos onderes gilt donn,

wenn der steuerbegünstigte Zweck bereits frÜher oufgegeben wurde'

Aus den Gründen:

Eine Veriöhrung des Anspruchs ist nicht eingetreten. Gemöß $68 SIBG

veriöhd der Schodenersotzonspruch gegen den Steuerberoter in drei

Johren noch Enistehung des Anspruchs. Ein Schodenersotzonspruch setzt

vorous, doß ein Schoden entstonden ist. Vorliegend wird die Steuer-

belostung ous dem Bescheid vom 8.6.1986 ols Schoden geltend

gemocht. Die Klogeforderung konn olso frühestens mit Entstehen dieser

Steuerschuld veriöhren. Durchgeführt wurde eine Nochversteuerung

gemöfl $ 3 Abs. 2 des Gesetzes, weil die KG die Voroussetzungen des $ I

Nr. 2 c fur die beontrogte Steuerbefreiung nicht erfüllt hobe. Aufgrund der

o usgestel lten U nbeden klichkeitsbescheinig un g vom 10. 6. l98l, die zwo r

für einen Antrog noch g I Nr. I o des Gesetzes oufgestellt wor, ober noch

Antrogsumstellung gemöß Schreiben des Beklogten vom 26.10.1981 nicht

widerrufen wurde, wor oufgrund dieses Antrogs und des Bescheids des

Finonzomts die Klögerin von der Zohlung der Grundetwerbsteuer befreit

unter derVoroussetzung, dofl sie innerholb von dreiJohren vom Toge der

Ausstel I un g der U n beden kl ich keitsbeschein ig u n g o n dos Gru ndstück zu

dem genonnten sieuerbegünstigten Zweck verwenden werden. Andern-

folls unterlog der Erwerbsvorgcng gemöß $ 3 Abs.2 Nr.2 noch Ablouf von

drei Jchren noch Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung der

Grunderwerbsteuer, wobei ouf diese Steuer der Zuschlog ous Abs. 5

zusötzlich zu entrichten wor. Diese Nochsteuer entsteht ersi mit Fristoblcul

die vorher erteilte Steuerbefreiung ist zwor moteriell vorlöufig, formell

ober endgültig (BFH, BStBl. 1970 ll3B9; Borutiou, Grunderwerbsteuer,

lO. Aufl., S. lB95 Rdn. 1195, S. 1896 Rdn. 1200). Dos bedeutet, dos die

Steuerschuld der KG erst mitAblouf des 10.6.1984 enistonden ist. Solonge
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Vertrog mit Sozietöt, ousgeschiedener Sozius

l. Der mit einem der Sozietöt ongehörenden Rechtsonwolt geschlossene Treuhond-
vertrog ist im Zweifel mit ollen der Sozietöt ongehörenden Anwölten geschlossen.

2. Vedrogsporlneristouch derous derSozietötousgeschiedene Rechtsonwolt, deres
gestottet, doß sein Nqme in den Briefbögen derAnwoltsproxis weiterhin geführt ist.

(BGH Urt.v.l0.3.l9BB - lll ZR 195/86, WM l9BB,986)

Anmerkung: Die Rechtsscheinhoftung des ousgeschiedenen Sozius ist donn nicht
gegeben, wenn der Mondont gewußt hot, doß der ousgeschiedene Sozius bei
Abschluß des Mondqtsvertroges ous der Sozietöt bereits ousgeschieden wor.
Empfehlung, Will der ousgeschiedene Sozius für zuktnftige Berufsversehen seiner
Kollegen nicht in Anspruch genommen werden, ondererseits weiterhin den Briefkopf
,,zieren", sollte in einem Rundbrie{ dessen Ausscheiden ongezeigt werden (vgl. BGH
NJW 1982,866).

Provisionen on Steuerberoter; Veriöhrung d. Herousgobeonspruchs

l. Ein Sieuerbercter, der seinem Mondonten eine Beteiligung qn einem Bouherren-
modell vermittelt, hot diesem die dofür erholtene Provision ouch donn gemö{)
$ 662 BGB herouszugeben, wenn sie in die Form eines Honorors für Berotung und
Prüfung gekleidet wird.

2. Die Veriöhrungsvorschrift gemöß $ 68 StBerG betrifft nur Schodenersotzonsprüche,
nicht iedoch den Herousgobeonspruch gemöß $S625, 667 BGB.

(OLG München Urt.v. 14.l.l9BB -19 U 4495/85 STEUER-TFLEX-Kennziffer 33lB)

Hoftung des Steuerberoters, fehlerhofte Anlogeberotung

Der Steuerberoter hoftet nicht wegen Verletzung der Aufklörungs- und Hinweispflicht
ous dem Steuerberotungsvertrog, wenn der Verlust der Kopitoleinloge unstreitig ou{
den Unterschlogungen des Gesellschofter-Geschöftsführers derTreuhönderin beruht.

Die Aufklörungsp{licht ous dem Steuerberotungsvedrog dient nicht dozu, den
Mondqnten ouch vor Schöden durch unvorhersehbore strofbore Hondlungen Dritter
zu bewohren, die mit der steuerlichen Konzeption der MoDnohme in keinem Zusom-
menhong stehen.
(LG Köln Un.v.20.7.l9BB - 24 0 608/87)

Anmerkung: Dos Urteildes LG Koln befindetsich in Ubereinstimmung mitdem Urteildes
LG Koblenz vonl7.9.l9j4 - ll O 659/83, Gl15/85.

Hoftung des Notors, Erklörungen des Bürovorslehers

Der Notqr hoftet nichtfürVerschulden von Hilfspersonen - ousgenommen ,yertreter im

Amt" -, sondern nur für eigenes Verschulden.

Eine fqlsche Auskunft des Bürovorstehers muD sich der Notor noch g2TBBGB nur donn
onrechnen lossen, wenn er geduldet oder in sonstigerWeise schuld hoft ermög licht hot,
doß der Bürovorsteher qn seiner Stelle Auskunfte erteilt.
(LG Duisburg Ufr .v. 29.7.1988 - 3 O 534/ 87)
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Gl Leitsötze

Hoftung des Steuerberoters

- Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs, $68 StBerG

- Entstehen der Steuerschuld, Schoden
(OLG Düsseldorf Urt. v. 10. 3. 1988 - 18 U 199 /871

Hoftung des Steuerberoters

- Buchfölschungen des Mondonten

- Prüfung der lnventurunterlogen

- Anmerkung
(OLG Homburg Urt. v.6.5.'l9BB - 8U171/B4l

Honororo nspruch des Steuerberqters
- Pouscholvereinborung, $ 14 StBGebV

- Ein bezieh u n g Al I gemeiner Auftro gsbed ing un gen,

$2 AGB-Gesetz
* Anmerkung
(OLG Homm Urt.v.22.6.1988 - 25 U174/871

Hoftung des Steueöeroters
- Prüfung eines Anlogeprospektes
IOLG Homm Ur1. v. 1.6.1988 - 25 U 256/86l

Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters
- Originolunterlogen des Mondonten

- Allgemeine Auftrogsbedingungen der Steuerberoter
und Steuerbevollmöchtigten

- Anmerkung
(LG Köln v.27.10.1987 -113196/87l
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